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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
es wird gewählt. Und da ist Musik drin. Noch ist unklar, wie sich das Gerangel von nunmehr fünf
Parteien in Zukunft entknäueln wird. Schwarz, rot, gelb und tiefrot sorgen dafür, dass der Verhand-
lungstisch für Grüne neu geöffnet ist. Ideologien geraten nun mal ins wackeln, wenn der Zwang zur
Regierungsbildung Überkommenes allein arithmetisch nicht mehr erlaubt. Und wie es nun mal ist, nach
langer Partnerschaft mit der immer gleichen Marmelade am Frühstückstisch: Jede Neuorientierung
schafft Unsicherheiten und ist zugleich auch ein Befreiungsschlag. Und es sieht derzeit so aus, als
würde von Fall zu Fall entschieden. Hessen mit Roland Koch, das geht einfach nicht, denn hier haben
Ideologien und Inhalte eine unüberwindbare Gefechtslage zementiert. Der Typ ist nun mal sachlich
unterirdisch und mental zum würgen. In Hamburg dagegen pfeift ein freierer Wind, da besteht
Verhandlungsspielraum. Ole van Beust ist ein anderes Kaliber, den Schrank kann man vielleicht
aufmachen. Hier wird es darauf ankommen, ob die Grünen ihre Identität in ein eindeutiges inhaltliches
Ergebnis überführen können, dass sich auch durchsetzen lässt. Nur dann lassen sich auch weitere
Weichen stellen. Wenn die Verhandlungen verwaschen ausfallen, geht es eben nicht. Sonst wird der
Katzenjammer groß sein. Dann haben die Grünen das nachsehen.

Wie sagte Angela Merkel pragmatisch: „Die haben da doch kein Atomkraftwerk“.

Hey Angie, das reicht eben nicht ;-) !

Wir schauen jedenfalls weiter gespannt zu und wünschen erfolgreiche Verhandlungen. Doch jetzt heißt
es erst mal umschalten. Von der Waterkant geht es direkt in heimische Gewässer.

Dunja Briese

– Redaktion –
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Mit Plan ins neue Jahr

Die GAR in Klausur

Am 16. Februar 2008 fand die alljährliche Klausur
der GAR in den Räumen der Grünen in Kleve statt.
Hier wurden Anregungen ausgetauscht und neue
Projekte geplant.

Bildung 2008

Das neue GAR-Bildungsprogramm bietet natürlich
wieder unsere bewährten Klassiker wie „Kompe-
tent in Rat und Ausschuss“ (8. März) mit Peter Fin-
ger  und „Bauleitplanung II – Öko Check für
Bebauungspläne“ (26. April) mit Bertold Rothe, die
immer wieder rege nachgefragt werden.

Ganz besonders möchten wir euch unsere neu-
en Angebote ans Herz legen, wie „Kreative Orte in
Klein und Mittelstädten“ (12. April) mit Friedrich
Gnad, Raumplaner und Geschäftsführer von
STADTart. Anne Wehkamp, die Ausländerbeauf-
tragte der Stadt Solingen, wird ins „Diversity-Ma-
nagement – Interkulturelle Öffnung der Verwaltung“
(19. April) einführen. „Keine Angst vorm Demogra-
phischen Wandel“ (31. Mai) meint der Bürgermei-
ster von Laer, Hans-Jürgen Schimke. Und er muss
es wissen, denn Laer ist eine der Pionier-Gemein-
den, die am Demographie-Training der Bertelmann-
Stiftung teilgenommen hat. Werner Görtz, Leiter des
Umweltamtes der Stadt Düsseldorf, wir in der Ver-
anstaltung „EU-Richtlinien zu Lärm und Luft klug
umsetzen“ (31. Mai) die umweltpolitischen Wei-
chen in die Zukunft richten. Vom 3. bis 6. Juni ha-
ben wir wieder einen Koffer in Berlin. Dann geht es
mit Bärbel Höhn vier Tage zu „Berlin – Kommunal
fordern“. Die GAR ist auch Akteur beim bundes-
weiten kommunalen Klimakongress der Grünen von
Freitag, den 24. bis Samstag, den 25. Oktober 2008
in Münster. Hier werden Vorträge, Diskussionen
und Workshops die kommunalen Stellschrauben
zum Schutz des Klimas in Bewegung bringen.

Forum Kommunalpolitik

Das Forum wird mit 2008 folgenden weiteren
Schwerpunktheften erscheinen:

Forum 2/08: Bildungsalarm
Bildungsreform in NRW, Gemeinschaftsgrundschu-
len, Schulschließungen im ländlichen Raum, Tur-
bo-Abi, Nachmittagsbetreuung in der OGS,
Kompetenzzentren, Privatschulen, KIBIZ

Redaktion: 06.05.2008, Erscheint:05.06. 2008

Forum 3/08:  Neues Kommunales
Finanzmanagement
Der Umstellungsprozess des NKF in NRW, neue
Bilanzen bessere Haushalte, Produktbeschreibung
für grüne Ziele, Reccourceneffizienter Haushalt,
Finanzmentoring für Nothaushaltskommunen

Redaktion: 04.08.2008, Erscheint: 02.09.2008

Forum 4/08: Religion
Religiöse Vielfalt in NRW, Kirchenschließungen und
neue Perspektiven, Boom auf kirchliche Schulen
(Waldorfschulen, Ersatzgymnasien), Sekten, Reli-
gionsunterricht,  Spirituelle Orte

Redaktion: 04.11.2008, Erscheint: 04.12.2008

Forum 1/09: Gut gewählt!
Endspurt in den Kommunen, Rat für ratlose Räte,
Europa und Grüne Ziele, Charta der Menschenrech-
te in den Kommunen, Städte- und Gemeindebund
und Europa

Redaktion: 02.02.2009, Erscheint: 02.03.2009

GARaktuell

Die Potentiale der Gemeinde entwickeln –
Kreative Orte in Klein- und Mittelstädten

Die globalisierte Wirtschaft und Wissensgesellschaft stellt völlig neue Herausforderungen, nicht
nur an die Großstädte, sondern auch an die Klein- und Mittelstädte. Jede Stadt, jede Gemeinde,
jede Region hat spezifische Potenziale und Rahmenbedingungen. Der Erfolg einer nachhaltigen
Kommunalentwicklung wird künftig ganz wesentlich von der Entwicklung der Kreativitätspoten-
tiale abhängen. Die Kulturhauptstadt 2010, Modellstädte in NRW, die Kultur- und Freizeitviertel
entwickeln (z.B. Arnsberg) oder auch das Konzept ländlicher Gemeinden, der Slow Cities, sind
Beispiele kreativer Projekte zur Entwicklung eigener Qualitäten von Städten, Gemeinden oder
Regionen.

Dr. Friedrich Gnad ist Raumplaner und Geschäftsführer von STADTart. Er ist Mitglied der ARGE
Kulturwirtschaft NRW und Mitverfasser der Kulturwirtschaftsberichte NRW.
Düsseldorf, Sa. 12. April 2008, 10.00 – 16.30 Uhr

+++GAR Seminar aktuell++++

Von links nach rechts:

Annette

Lostermann-De Nil,

Volker Wilke,

Angela Hebeler,

Anne Peters,

Heike Kas,

Wilhelm Windhuis,

Günter Karen-Jungen
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GARaktuell

„Die Ärmsten“ im Landtag NRW

Nothaushaltskommunen im Dialog

Freitag, den 29. Februar 2008 haben Horst Becker
(MdL) und die GAR NRW zu einem Austausch der
Nothaushaltskommunen in den Landtag NRW ein-
geladen. Angesprochen waren VertreterInnen der
Kommunen, deren Schuldenlast so angestaut ist,
dass sie sich perspektivisch nicht aus eigener Kraft
befreien können. Tiefrote Zahlen wurden auf den
Tisch gelegt, grüne Standpunkte ausgetauscht und
der Versuch unternommen, Wege aus dem Dilem-
ma zu ebnen. Ex-Staatssekretär Manfred Morgen-
stern stand mit fachlichem Rat zur Seite.

Tiefrote Zahlen

Vor allem im Ruhrgebiet und im Bergischen Land
konzentrieren sich die besonders verschuldeten
kreisfreien Städte in NRW, die mit schweren struk-
turellen Lasten umgehen müssen. Diese Kommu-
nen mit dauerhaftem Nothaushaltsrecht haben auf
Grund der enormen Höhe ihrer Altfehlbeträge und
Kassenkredite auf lange Sicht keine Chance einen
genehmigungsfähigen Haushalt zu erzielen. Die
Kassenkredite je Einwohner betrugen Ende 2006 in
NRW 694,75 •, in NRW ohne das Ruhrgebiet 395,70
•, im Ruhrgebiet 1.420 • und im Ruhrgebiet bei den
kreisfreien Städten 1.719 •. Auch die Städte im Ber-
gischen Land wie Remscheid, Solingen und Wup-
pertal halten Spitzenpositionen der Verschuldung
inne.

Auf der Eröffnungsrunde wurden Schlaglichter
auf die Besonderheiten der jeweiligen Haushaltsla-
ge geworfen. Oberhausen steht im Hinblick auf die
pro Kopf Verschuldung der Kassenkredite und der
langfristigen Verschuldung am unteren Ende der
kreisfreien Städte in NRW. In Hagen ist seit dem
15.01.2008 auf Betreiben der Bezirksregierung Arns-
berg Prof. Dr. Stefan Bajohr als Mentor im Amt.
Hagen ist durch Fehlspekulationen bei Derivat-
Geschäften mit der Deutschen Bank noch zusätz-
lich  ins Kreuzfeuer geraten. Essen verfügt über ein
vergleichsweise hohes Investitionsvolumen. Aber
auch hier zehrt die Schuldenlast erbarmungslos, im
Jahr 2015 wird das gesamte kommunale Vermögen
voraussichtlich den Banken gehören. In Duisburg
drücken vor allem Altschulden, hier ist die langfri-
stige Verschuldung mit 3,236 • pro Kopf am höch-
sten. In den Gemeinden Remscheid und Solingen
drücken schrumpfende Einwohnerzahlen auf die
Haushaltsbilanz. Remscheid ist aus Derivat-Ge-
schäften mit der West-LB mit Verlust ausgestiegen.

Alle Städte sind durch externe Unternehmen bera-
ten worden und haben dauerhafte Konsolidierungs-
phasen durchlaufen. In NRW gibt es derzeit etwa
40 Kommunen, die eine Haushaltssanierung aus
eigener Kraft voraussichtlich nicht mehr leisten
können.

Was kann getan werden

Manfred Morgenstern verwies zunächst auf die
Schuldenlast des Landes NRW und nahm damit
gleich alle Illusionen auf mögliche Landeszuwei-
sungen. Er gab die Empfehlung vor allem das städ-
tische Beteiligungsportfolio zu untersuchen, das
in vielen Kommunen nur verwaltet wird. Durch
strukturelle Änderungen könnten Sanierungsbau-
steine entwickelt werden.

Horst Becker ging vor allem auf die steigenden
Aufgaben und Lasten ein, die das Land den Kom-
munen ohne finanziellen Ausgleich aufbürdet. Er
stellte ein 10 Punkte Programm vor.

Das Land muss die Verbundgrundlagen konstant
halten und darf nicht je nach Kassenlage eingrei-
fen. Das Land muss die Regelungen zur Konnexität
strikt einhalten. Die Überzahlungen bei den Kosten
der Deutschen Einheit seit dem GFG 2006 müssen
ohne Abzug erstattet werden. Die Einheitslasten
müssen bundesweit auf den Prüfstand gestellt wer-
den.Die Wohngeldentlastung durch Hartz IV muss
ohne Vorwegabzug an die Kommunen weitergege-
ben werden. Das Land muss seine Regelungen zur
Haushaltswirtschaft überarbeiten und den Kommu-
nen mit Nothaushalten die Kreditfinanzierung sinn-
voller Investitionen erleichtern. Das Land muss den
Nothaushaltskommunen bei Förderprogrammen
entgegen kommen und in begründeten Fällen die
Eigenanteile verringern oder erlassen. Das Land
muss den Nothaushaltskommunen mit einem Son-
derprogramm zur energetischen Gebäudesanierung
helfen, um notwendige Investitionen zu ermögli-
chen. Das Land muss den Kommunen, die nach-
weislich aus eigener Kraft nicht mehr zu genehmi-
gungsfähigen Haushalten kommen können, mit ei-
nem Sonderprogramm bei der Entschuldung hel-
fen.

(DB)
Die von Prof. Martin Junkernheinrich erstellte Broschüre
„Kommunaler Schuldenreport in NRW“, ist eine aktuelle,
empfehlenswerte Fachlektüre, die von der Bertelsmann-Stiftung
herausgegeben wird.
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Bürgerentscheid in Minden

Bürger verhindern Rathausabriss

Anfang 2006 präsentierte die Mindener Stadtver-
waltung der Öffentlichkeit eine echte Überraschung.
Im Zentrum der Stadt sollte ein Einkaufszentrum
mit einer Verkaufsfläche von  rund 18.000 Quadrat-
metern entstehen, dafür sollte das erst 1978 fertig
gestellte Neue Rathaus weichen.

Zur Realisierung des Projektes wurden drei In-
vestoren in die Debatte eingebracht. Schließlich
entschied sich der Rat für das Projekt Domhof-Ga-
lerie, ein Einkaufszentrum bis zumm ersten Oberge-
schoss und auf Teilflächen darüber „On-Top“ das
neue Verwaltungsgebäude. Der Investor Multi De-
velopment (MD) sollte das Projekt in Zusammenar-
beit mit der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG)
vorbereiten und entwickeln. Ein Kooperationsver-
trag besiegelte für eineinhalb Jahre die Zusammen-
arbeit.

Auf der Grundlage des Kooperationsvertrages
wurde die  Planung des Einkaufszentrums voran-
getrieben: Die LEG stellte einen Bebauungsplan auf,
der es bis zur Beteiligung der Träger öffentlicher
Belange brachte. MD gab ein Verkehrsgutachten
und ein Verträglichkeitsgutachten in Auftrag, das
eine Verkaufsfläche von 17.500 Quadratmetern vor-
sah.

Vom Bürgerbegehren…

In der Bevölkerung regte sich massiver Widerstand
gegen Rathausabriss und Verkauf des Grundstücks.
Ein Bürgerbegehren wurde eingeleitet. Rechtsan-
walt Wilhelm  Achelpöhler vertrat die Initiatoren.
Die  notwendigen  rund  7000 Unterschriften waren
schnell gesammelt. Die nun folgende Entscheidung
des Rates  lautete:  Das Verfahren ist unzulässig,
weil gegen eine Bauleitplanung gerichtet.

Ein Eilverfahren gegen den Ratsbeschluss hatte
vor dem Mindener Verwaltungsgericht keinen Er-
folg. Auch das Oberverwaltungsgericht in Mün-
ster sah keine Eilbedürftigkeit, äußerte sich aller-

dings überraschend auch zur Sache: Es sei von der
Zulässigkeit des Bürgerbegehrens auszugehen,
weil der Rathausabriss  die  Bauleitplanung nicht
tangiere. Danach entschied der Rat erneut: Das
Verfahren wurde für zulässig erklärt.

… zum Bürgerentscheid

Bei dem dann folgenden Bürgerentscheid lautete
die Frage: „Soll das Neue Rathaus am  Kleinen Dom-
hof erhalten bleiben?

Für den Rathausabriss und das Einkaufszentrum
startete der Bürgermeister eine rund 20.000 Euro
Sachkosten teure Werbeaktion, die bis auf die Bünd-
nisgrünen von allen  Ratsfraktionen unterstützt
wurde.

Der  Bürgerentscheid  wurde  gemäß  der  Min-
dener   Satzung  innerhalb  von  drei  Wochen  nur
per Briefabstimmung durchgeführt. Am Stichtag,
23. November 2007, stand das Ergebnis fest. Rund
46 % der rund 66.000 Abstimmungsberechtigten
hatten sich beteiligt.  Mit 57 % Ja-Stimmen und
43,04 Prozent Nein- Stimmen gab es ein deutliches
Votum für den Erhalt des Rathauses.

In Minden muss nun neu und besser nachge-
dacht werden. Das vorläufige Ergebnis lautet:

Einkaufszentrum mit neuem Rathaus „On-Top“
war ein Flop!

Horst  Idelberger
Fraktionssprecher  von B 90/GRÜNE in Minden

thema

66.375 Bürgerinnen und Bürger ab dem vollendeten 16. Lebensjahr konnten beim ersten
Mindener Bürgerentscheid ab Erhalt der Abstimmungsunterlagen vom 2. bis zum 23. November
2007  – ausschließlich durch Abstimmung per Brief – über die Frage „Soll das Neue Rathaus am
Kleinen Domhof erhalten bleiben?“ entscheiden. Die Frage wurde von den Initiatoren des
Bürgerbegehrens so vorgegeben. Einzige Antwortmöglichkeiten waren „Ja“ oder „Nein“. Der
Bürgerentscheid wurde am 23. November 2007 im Sinne der Initiatoren entschieden, nachdem
mehr als 20 Prozent aller Stimmberechtigten „Ja“ angekreuzt hatten und mehr Ja- als Nein-
Stimmen abgegeben wurden. Angesichts von 66.375 Abstimmungsberechtigten hieß das, dass
mindestens 13.275 Ja-Stimmen und weniger Nein-Stimmen vorliegen mussten. Bei Stimmen-
gleichheit wäre der Bürgerentscheid im Sinne der Ratsmehrheit entschieden worden. Das wäre
auch der Fall gewesen, wenn nicht die Mindestzahl von 20 Prozent Ja-Stimmen erreicht worden
wäre oder mehr Nein- als Ja-Stimmen vorgelegen hätten. Der erste Mindener Bürgerentscheid
endete erfolgreich: 17.418 Bürgerinnen und Bürger (56,96 Prozent) stimmten mit „Ja“, 13.164
Bürger (43,04 Prozent) mit „Nein“. Damit darf der Rathaus-Neubau am Kleinen Domhof in den
kommenden zwei Jahren nicht abgerissen werden.

+++Wenn Bürger entscheiden+++
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Wasser ist Leben. Wasser und Abwasser
Sauberes Wasser ist ein Mittel zum Leben. Wir brauchen es tagtäglich. Nordrhein-Westfalen ist ein wasserreiches Land,
mit ausreichendem Niederschlag und zahlreichen Flüssen, Seen, Bächen sowie großen Grundwasservorkommen. Doch
im Energieland NO 1 mit seinen industriellen Anlagen und großen Altlasten gibt es viele konkurrierende
Begehrlichkeiten. Wasser dient den Menschen, der Industrie und ist ein kostbarer Naturraum. Und auch der Klimawan-
del erfordert neues Handeln, denn zunehmende Starkregenfälle verwandeln Bäche und Flüsse ruckzuck in bedrohliche
Fluten.

Unsere Autoren inspizieren daher das aktuelle Konfliktpotenzial einer unverzichtbaren Naturressource und machen
richtungweisende Handlungsvorschläge.

Johannes Remmel beleuchtet die brisanten Aspekte der Trinkwasserqualität in NRW und stellt die politischen Weichen.
Dr. Harald Friedrich stellt die Auswirkungen der Wasserrahmenrichtlinie für NRW dar und erläutert deren ökologisches
Potenzial für Grüne Ziele. Anschließend geht sein Blick dann in das Kanalsystem unter der Erde, um die kommunalen
Aufgaben und den Investitionsbedarf ans Tageslicht zu bringen. Ute Sickelmann beschreibt die Begehrlichkeiten der
Industrie auf das Grundwasser am Niederrhein. Sie spricht sich für einen konsequenten Schutz dieses Wasserschatzes
aus. In Duisburg ist alles im Fluss – denn Rhein, Emscher und Ruhr werden als Naherholungsräume zurück gewon-
nen. Der RHEINplan ist eine ehrgeizige, ökologische Antwort auf die Narben des industriellen Zeitalters. Der Eschbach
in Solingen? Schon mal gehört? Susanne Fingscheid beschreibt wie dieser kleine Bach durch Starkregenereignisse zu
einem reißenden Gewässer wird und was daher in Zukunft getan werden sollte.
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Wasser ist Leben

Für sauberes Trinkwasser in NRW!

Johannes Remmel
Parlamentarischer Geschäftsfüh-

rer, Sprecher für Umwelt,
Naturschutz, Landwirtschaft

und Verbraucherschutz der
Landtagsfraktion NRW

Trinkwasser ist das wichtigste Lebensmittel. Es kann
durch nichts ersetzt werden. Wir brauchen es tag-
täglich in genügenden Mengen und guter Qualität.
In NRW werden jährlich etwa 1,3 Mrd. m³ Trink-
wasser verbraucht. Das sind pro Person und Tag
etwa 140 Liter.

Sauberes Wasser muss sein

Sauberes Trinkwasser ist auch hierzulande keine
Selbstverständlichkeit. Es gibt Stoffe im Wasser,
die dort nicht hineingehören. Neben Arzneimitteln
oder Perfluorierten Tensiden (PFT) gibt es einen
ganzen Cocktail von Chemikalien im Wasser. Meh-
rere tausend Tonnen an Röntgenkontrastmitteln
und Antibiotika gelangen weltweit über das Ab-
wasser ins Oberflächenwasser und von dort, wenn
Rohwasser der Trinkwasseraufbereitung dient, letzt-
endlich ins Trinkwasser. Unsere öffentlichen Klär-

anlagen können Pharmaka und Röntgenkontrast-
mittel nicht aus dem Abwasser entfernen. Bis zu 25
Prozent der verkauften Mengen bestimmter Wirk-
substanzen gelangen so in die Gewässer Nordrhein-
Westfalens und stellen dort ein unkalkulierbares
Umwelt- und Gesundheitsrisiko dar. Allein in
Deutschland gelangen 5.000 Tonnen Schwermetal-
le jährlich in die Gewässer. In fast jeder fünften
Grundwasserprobe werden Pestizide gefunden, da-
neben auch neuartige Problemstoffe in Form von
arzneirückständigen und hormonell wirksamen
Substanzen. Das ist alarmierend!
Giftige Stoffe haben aber in der Umwelt – und ins-
besondere im Trinkwasserwasser – nichts zu su-
chen. Wenn wir über nachhaltigen Trinkwasser-
schutz in NRW reden, geht es um
❏ die vielen neuen bedenklichen Stoffe, die im

Trinkwasser ankommen und nicht über die Klär-
anlagen rausgefiltert werden

Trinkwassergewinnung in der
Bundesrepublik Deutschland –
Angaben in m³/ Jahr (2001)
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❏ den dauerhaften Schutz unserer Trinkwasser-
reservoire vor Einträgen aus der Landwirtschaft

❏ den wirksamen Flächenschutz und
❏ das Ansetzen bei den Verursachern.

Wo kommt das Trinkwasser her?

In Nordrhein-Westfalen haben wir eine besondere
Situation. Während in Deutschland Trinkwasser zu
zwei Dritteln aus Grundwasser und zu einem Drittel
aus Oberflächenwasser gewonnen wird, ist es in
Nordrhein-Westfalen umgekehrt. Über 60 Prozent
unseres Trinkwassers wird aus Oberflächenwas-
ser, also aus Flüssen und Talsperren, gewonnen.
Darin liegen auch besondere Gefährdungen für das
Trinkwasser. So werden die fünf Millionen Men-
schen des Ruhrgebiets mit Ruhr-Wasser versorgt.

Die größten und ergiebigsten Grundwasservor-
kommen in NRW gibt es entlang der Rheinschiene,
der Ems und der Weser. Sie sind aber zum Teil durch
Sümpfungsmaßnahmen für Braunkohle und Stein-
kohle oder großräumige Abgrabungen einge-
schränkt.

Dezentrale kommunale Zuständig-
keiten behalten – Keine Privatisierung

Über 95 Prozent der 18 Millionen Menschen in NRW
werden von 288 Wasserversorgern mit Trinkwas-
ser beliefert. Im Jahr 2005 wurden 1,262 Mrd. m³
Trinkwasser verbraucht. 65 Prozent der Wasserver-
sorgungsgebiete werden dabei jeweils nur von ei-
ner Wasserversorgungsanlage beliefert. Alles in
allem haben wir in NRW noch eine dezentrale Trink-
wasserversorgung, die Menschen trinken das Was-
ser aus ihrer Region, in der sie leben. Das gilt es
aus grüner Sicht zu erhalten. Denn nur so bleibt
auch im Bewusstsein der Menschen, dass die Was-
serkreisläufe und Wasserreservoire intakt bleiben
müssen. Der Brunnen gehört einfach mitten ins
Dorf!

Wir treten daher dafür ein, dass die Trinkwas-
serversorgung in öffentlicher kommunaler Verant-
wortung mit lokalem Bezug dezentral durchgeführt
werden muss. Die Trinkwassergebühren und Erträ-
ge dürfen nicht zweckentfremdet werden – zum
Wachsen der Versorgungsstruktur und zur Bildung
von Großunternehmen. Im Bereich der Trinkwas-
serversorgung NRW sind solche Fehlentwicklun-
gen aktuell zu beobachten. So formiert sich im Ruhr-
gebiet ein neues überregionales Versorgungsun-
ternehmen. Die Dortmunder Energie und Wasser-
versorgung GmbH (Stadtwerke Dortmund GmbH
[53 Prozent], RWE [47 Prozent]) und die Stadtwerke
Bochum wollen mit ihrer gemeinsamen Beteiligung
an der Gelsenwasser AG einen neuen überregiona-
len Versorger für Strom, Gas und Wasser errichten.

Gefährdungen für Wasser-Reservoire?

Die Ausgangsbasis der Trinkwassergewinnung ist
das Rohwasser. Um die Trinkwasserreservoire zu
erhalten, sind  derzeit etwas über 4.000 Quadrat-
kilometer in NRW als Wasserschutzgebiete ausge-
wiesen, weitere 1.800 Quadratkilometer sind in
Planung. Doch das reicht nicht.

Grundwasser

So kommt es in NRW in zahlreiche Gegenden, auf
Grund intensiver Landwirtschaft, zu einem weite-
ren Anstieg an Nitratbelastung im Grundwasser. Die
Erfahrungen mit den Kooperationsvereinbarungen
mit der Landwirtschaft sind zwar positiv, müssen
aber noch verstärkt werden. Der Weg der CDU-
FDP-Landesregierung, die Intensivlandwirtschaft
und Massentierhaltung wieder als Idealbild zu pro-
klamieren, steht auch im diametralen Widerspruch
zu einem nachhaltigen Trinkwasserschutz.

Ein anderes Beispiel mit negativen Auswirkun-
gen auf das Grundwasser als Wasserreservoir sind
die massiven neuen Planungen für Kiesabgrabun-
gen am Niederrhein. Nicht nur, dass riesige Flächen
verloren gehen, es wird auch das Schutzschild für
das Grundwasser weggebaggert, so dass es offen
und „verwundbar“ liegt. Anstatt aber diese Ursa-
chen wirksam zu bekämpfen, hat das Umweltmini-
sterium NRW schon im Umweltbericht 2006
mitgeteilt, dass viele Grundwasserkörper bis 2015
nicht den geforderten guten chemischen Zustand
erreichen werden. Das wollen wir nicht hinnehmen.

Problem Oberflächenwasser

Wenn Flusswasser oder Uferfiltrat als Rohwasser
für die Trinkwassergewinnung verwandt wird, dann
sind in diesem Rohwasser viele problematische und
gefährliche Stoffe. In trockenen Sommern besteht
das Ruhrwasser aus bis zu 40 Prozent  Kläranla-

Wenn Oberflächenwasser

als Trinkwasser verwendet

wird, müssen zahlreiche

problematische Stoffe erst

herausgefiltert werden.

Die herkömmlichen

Bodenpassageverfahren

reichen dafür meist

nicht aus.
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genablauf. Dabei ist bekannt, dass Industriechemi-
kalien wie PFT, Flammschutzmittel, Pestizide, Arz-
neimittelrückstände und Hormone die Kläranlage
passieren. Da diese Substanzen auf Grund ihrer
Molekülstruktur mit den bestehenden technischen
Anlagen nicht aus dem Wasser gefiltert werden
können, passieren sie die Kläranlage ungehindert
und gelangen so in die Gewässer und unter Um-
ständen bis ins Trinkwasser.

Die herkömmlichen klassischen Bodenpassage-
Verfahren zur Aufbereitung von Flusswasser als
Trinkwasser sind zwar wirksam für Trübstoffe und
größere partikelgebundene Verunreinigungen, für
persistente gefährliche Stoffe sind diese „Aufbe-
reitungsverfahren“ jedoch untauglich. Hier gilt es
moderne Aufbereitungsverfahren einzusetzen.

Ursachen bekämpfen

Eine grundlegende Verbesserung der Gewässersi-
tuation ist daher dringend geboten, auch, weil die
EU-Wasserrahmenrichtlinie erstmals europaweit
verbindliche Qualitätskriterien definiert und bis zum
Jahr 2015 einen guten ökologischen Zustand aller
Gewässer erreichen will.

Unser langfristiges Ziel bleibt es, jegliche Einlei-
tung von gefährlichen Stoffen zu unterbinden. Da-
bei muss an der Quelle angesetzt werden: Gefordert
sind eine umweltfreundlichere Produktgestaltung
sowie die Substitution gefährlicher Stoffe, damit
Industriechemikalien, Flammschutzmittel, Pestizide,
Arzneimittelrückstände und Hormone gar nicht erst
in das Wasser gelangen können.

Mittels des EU-Chemikalienrechts (REACH)
könnte verhindert werden, dass derartige Stoffe erst
reguliert werden, wenn sie bereits in der Umwelt
verteilt sind, die Schäden also bereits eingetreten
sind. Allerdings ist es hierfür erforderlich, die An-
forderungen an die Registrierung von Stoffen im
unteren Tonnagebereich (1–10 Mg/a) um einzelne
Tests zu ergänzen (insbesondere die biologische
Abbaubarkeit). REACH erzwingt eine Altstoffbe-
wertung seitens der Hersteller. Die für eine Bewer-
tung der Stoffe notwendigen Daten sind dann in
einem definierten Zeitrahmen den Behörden zu über-
mitteln. Hierdurch wird sichergestellt, dass risiko-
trächtige Eigenschaften nicht ‘zufällig’ (wie im Fall
von PFT) erkannt werden, sondern nach einem sy-
stematisch organisierten Plan über die nächsten 10
bis 15 Jahre festgestellt werden.

Anlagentechnik verbessern

Gelangen giftige Stoffe jedoch in den Kreislauf,
müssen sie durch entsprechende Technik vor der
Aufnahme in den menschlichen Körper zurückge-
halten werden. Ist dies nicht der Fall – wie schon

für viele Stoffe nachgewiesen wurde – dazu ist eine
Nachrüstung sowohl der Kläranlagen als Schad-
stoffeinleiter als auch der Trinkwasseraufberei-
tungsanlagen, die das Trinkwasser zur Verfügung
stellen, notwendig. So waren die Aufbereitungs-
verfahren für die Trinkwasseraufbereitung einiger
Wasserwerke an der Ruhr bisher technisch nicht
auf dem neuesten Stand. Die Wasserwerke an der
mittleren  und unteren Ruhr haben bisher nur Bo-
denpassagen, Uferfiltrat oder andere empirische Be-
handlungsverfahren eingesetzt.

Die Trinkwasseraufbereitung am Rhein und der
Ruhrmündung (RWW-Mülheim) haben schon mehr
als drei Jahrzehnte hochwertige mehrstufige che-
misch-physikalische Wasseraufbereitungsanlagen
zur Gewährleistung einer gesundheitlich einwand-
freien Trinkwasserversorgung vorgehalten.

Ruhrwasser klären

Erst nach langem Streit um die Konsequenzen aus
der zunehmenden Belastung des Ruhrwassers mit
PFT, Arzneimitteln und anderen Fremdstoffen, in-
vestieren Gelsenwasser und andere Wasserwerke
jetzt in die erforderliche Trinkwasseraufbereitung
an der Ruhr. Dabei kommen Aufbereitungsverfah-
ren zum Zuge, die bereits am Rhein und im Mün-
dungsbereich der Ruhr in NRW angewandt werden.
Die Wasserwerke ziehen damit endlich Konsequen-
zen für eine bessere Trinkwasserqualität und kom-
men unseren langjährigen Forderungen nach.

Die Trinkwasserversorger an der Ruhr, die Gel-
senwasser AG, die Wasserwerke Westfalen die
Stadtwerke Essen, Bochum, Dortmund, Frönden-
berg, Menden, Arnsberg und die Hochsauerland-
wasserwerke werden in den nächsten ein bis drei
Jahren mehr als 50 Mio € investieren, um die Trink-
wasserversorgung an der Ruhr auf ein vergleich-
bares Niveau wie am Rhein zu bringen.

Parallel zu der Nachrüstung der Trinkwasserauf-
bereitungsanlagen durch die Trinkwasserversorger
an der Ruhr ist inzwischen auch die Diskussion bei
den Kläranlagen im Ruhreinzugsgebiet losgegan-
gen. Für die Errichtung und den Betrieb dieser kom-
munalen Kläranlagen ist per Sondergesetz der
Ruhrverband zuständig. Die Kläranlagen sind im
landesweiten Vergleich (siehe die Statusberichte
des MUNLV von 2000 bis 2006 ) nicht die leistungs-
fähigsten. Gerade weil die Ruhr als Rohwasser für
die Trinkwasserversorgung genutzt wird, sind jetzt
zusätzliche Reinigungsstufen für die Kläranlagen
erforderlich. Der Ruhrverband als Kläranlagenbe-
treiber sperrt sich bislang vor Investitionen in eine
modernere Technik. Die Kläranlagen des Ruhrver-
bandes geben täglich mehr als 250 g PFT in die
Ruhr ab. Das muss mit moderner Reinigung unter-
bunden werden. Ehrgeizige Wasserziele bringen mit
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Blick auf den wachsenden Weltmarkt aber auch
wichtige wirtschaftliche Vorteile: Wir müssen das
international anerkannte Know-How NRWs in der
Wassertechnologie aktiv nutzen. Besonders die
Spitzenstellung NRWs in der Membrantechnolo-
gie als Zukunftstechnologie für die Abwasserreini-
gung sollte weiter ausgebaut werden.

Mehr Öffentlichkeit und Transparenz

Es darf nicht sein, dass die Wasserwerke allein die
Zeche für die Verschmutzung zahlen, für die andere
verantwortlich sind. Die Verursacher der Gewäs-
ser-Belastungen und die Kläranlagenbetreiber müs-
sen stärker in die Verantwortung genommen
werden. Dazu brauchen wir zuallererst viel mehr
Transparenz. Für alle zugänglich brauchen wir ein
Kataster der Indirekteinleiter (der Betriebe, die ihr
Abwasser in die öffentlichen Kanäle leiten) sowie
ein Abwasserkataster.

Politische Handlungsansätze

Auf der Landes- und der kommunalen Ebene gibt
es zahlreiche Handlungsmöglichkeiten, für einen
umfassenden und nachhaltigen Trinkwasserschutz.

Im Sommer 2006 durften Säuglingseltern, Kinder und Schwan-
gere in Arnsberg kein Wasser aus dem Wasserhahn trinken
oder zur Nahrungszubereitung  verwenden. Der Grund waren
hohe Werte von Perfluorierten Tensiden (PFT). Mehrere Wo-
chen lang bekamen die Betroffenen abgepacktes Mineralwas-
ser zugeteilt. Im Herbst 2006 folgten weitere Nahrungsmittel,
wie Fische, die den Toleranzwert für den Verzehr um das Zehn-
fache überschritten. Schließlich deckte eine Blutuntersuchung
im Frühjahr 2007 auf, dass die Menschen in PFT-verseuchten
Gebieten acht mal so viel PFT im Blut haben wie Vergleichsper-
sonen aus nicht belasteten Gebieten.

PFT gefährden im Tierversuch die Fortpflanzung und för-
dern das Wachstum von Tumoren. Sie lassen sich weltweit in
der Umwelt und im menschlichen Blut nachweisen. PFT sind
in der Umwelt nicht abbaubar und werden vom Körper nur
langsam wieder ausgeschieden. Die Halbwertszeit beträgt zwi-
schen drei und fünf Jahren. Wichtiger Eintragspfad ist die
Herstellung von Beschichtungen aus Fluorpolymeren wie
Goretex oder Teflon.

Nach 20 Monaten des Verheimlichens, Vertuschens und
Beschwichtigens fällt Uhlenbergs Kartenhaus mit den ersten
eingeklagten Daten in sich zusammen. Der Umweltminister
hatte sich bisher geweigert, Angaben zu Ablaufwerten von
Kläranlagen und ‘PFT-Betrieben’ (Indirekteinleitern) zu machen.
Die von Minister Uhlenberg noch zu Weihnachten verbreite-
ten Erfolgsmeldungen, entpuppten sich als Falschmeldung,
die übermittelten Belastungs-Daten an den Landtag als fri-

+++ PFT – Chronik Skandalös +++

siert. Die eingeleitete Menge der Industrie-Chemikalie ist ge-
stiegen. Der Ruhrverband und die PFT-Betriebe geben täglich
rund 250 g in die Ruhr ab.

Nach Einsicht der Daten der Arnsberger Bezirksregierung und
des Ruhrverbandes erklärt sich zumindest, warum Umweltmi-
nister Uhlenberg bis heute die Originaldaten nicht herausge-
geben hat. Weil man daran ablesen kann, dass bereits im
Dezember 2006 durch konkrete Messergebnisse die Dimensi-
on der PFT-Verschmutzung durch die Kläranlagen und die
Betriebe an der Ruhr bekannt war, also zu dem Zeitpunkt,
❏ als der Minister öffentlichkeitswirksam den Sanierungs-

beginn der Fläche in Brilon-Scharfenberg (Abgabe 22g/
Tag vor Sanierungsbeginn) als vermeintliche „Hauptquel-
le“ feierte

❏ als gleichzeitig die Wasserwerke ihre PFT-Filter (Aktiv-
kohlepulver) eigenmächtig wieder abgeschaltet hatten (wie
seit August 2007 durch GRÜNES Nachfragen bekannt wird)

❏ noch bis August 2007 hielt Uhlenberg sogar an der Be-
hauptung fest, die PFT-Betriebe würden nur marginal zur
Hintergrundbelastung beitragen, in einer Größenordnung
von einem Prozent.

Wider besseren Wissens wurden diese PFT-Ursachen bis heute
nicht bekämpft, die Quellen nicht verstopft und damit konnte
die PFT-Belastung über ein weiteres dreiviertel Jahr ungehin-
dert in das Trinkwasser von Millionen von Menschen im Ruhr-
gebiet gelangen.

Wir wollen:
❏ Eine dezentrale Trinkwasserversorgung in kom-

munaler Zuständigkeit, Grundsatzbeschlüsse
gegen Privatisierung und Begehrlichkeiten von
Dritten

❏ Die Kooperationen mit der Landwirtschaft aus-
gebauen

❏ Auf Landesebene sollte eine Gülleabgabe er-
neut diskutiert werden

❏ Konsequenter Flächen- und Freiraumschutz
(Kommunales Flächenmanagement, Ergänzung
LEP Freiflächenausweisung)

❏ Umfassende Entsiegelungsmaßnahmen
❏ Ökologische Regenwasserbewirtschaftung für

die Neubildung von Grundwasser
❏ Förderung von Betrieben zur Schließung der

Wasserkreisläufe (Projekte wie Ökoprofit)
❏ Erfassung von Kliniken und Krankenhäusern

als „hot-spot“ von Arzneimittel-Einträgen mit
dem Ziel der Abwasserklärung am Entste-
hungsort.

❏ Abwasserkataster NRW transparent und öf-
fentlich einführen (vollständige Angabe von
Indirekteinleitungen)

❏ Demokratisierung der Wasserverbandsstruk-
turen.
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Ökologische Ambitionen der EU

Europas Wasserrahmenrichtlinie
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Die Wasserrahmenrichtlinie ist ein echter Durch-
bruch. Innerhalb der Europäischen Union wird erst-
mals eine einheitliche und länderübergreifende Be-
wirtschaftung der Gewässer eingeführt. Nach in-
tensiven Abschlussberatungen trat die Richtlinie
am 22. Dezember 2000 in Kraft. Die Wasserrahmen-
richtlinie ist ein grundsätzlicher Richtungswechsel
in der europäischen Wasserpolitik:

Die bisherige kleinräumige, auf Gewässernut-
zung orientierte Gewässerbewirtschaftung wird
durch einen ganzheitlichen ökologisch orientierten
Umgang ersetzt. Oberflächengewässer Flüsse, Bä-
che, Seen, und Küstengewässer und die Grund-
wasser sollen nicht nur durch Chemikalien mög-
lichst wenig verunreinigt und gefährdet werden,
sondern in einen „guten ökologischen Zustand“
und einen „guten mengenmäßigen Zustand“ ge-
bracht und gehalten werden. Die Mitgliedstaaten
der Europäischen Union sind verpflichtet, ihre Ge-
wässer in diesem Sinne zu schützen, zu entwickeln
und zu sanieren.

Erstmals wird auf der Ebene der Umweltschutz-
richtlinien der Europäischen Union dem Umwelt-
schutz dabei eine Priorität für den Fall konkurrie-
render Nutzungen im Bereich des Gewässerschut-
zes zugewiesen.

Essentielle Bestandteile
der EU-Wasserrahmenrichtlinie

❏ Der integrierte Ansatz zur Beurteilung, zur Be-
handlung und Bewertung aller Gewässer, also
aller Oberflächengewässer und Grundwässer

❏ Das Gewässer wird in seinem Einzugsgebiet
betrachtet. Die koordinierende Bewirtschaftung
und das Management erfolgt dort. Lediglich
die natürlichen wasserwirtschaftlichen Begren-
zungen durch die Wasserscheiden setzen die
Grenzen.

❏ Für die Bewirtschaftung der Gewässer gilt der
kombinierte Ansatz von Emissions- und Immis-
sionsbegrenzung. Die nationale Gesetzgebung
in Deutschland war bislang mit dem Emissi-
onsansatz erfolgreich, der die Einleitung von
schädlichen Verunreinigungen und Verschmut-
zungen durch kommunale und industrielle Ab-
wässer mithilfe von strengen Grenzwerten kon-

trollierte. Der Immissionsansatz von der Quali-
tät im Fließgewässer fiel hingegen schwerer
und war in Deutschland nicht stringent umzu-
setzen. Dies ändert sich nun drastisch mit der
EU-Richtlinie.

❏ Die EU will die Wasserwirtschaft in Europa ver-
gleichbar machen. Wassernutzungen werden
in den Staaten der EU unterschiedlich gere-
gelt. Die EU-Richtlinie strebt nicht nur eine
Vergleichbarkeit der Kostenstruktur an, son-
dern auch eine vergleichende Bewertung der
Gewässer, womit letztendlich die Bewirtschaf-
tung der Gewässer zu vergleichbaren wirtschaft-
lichen Belastungen führt.

❏ Die Beschäftigung mit den Gewässern erfolgt
nach einem ehrgeizigen Zeitplan. Die zu erar-
beitenden Maßnahmenpläne gelten für alle Ge-
wässer in Europa, so dass die Erarbeitung,
Diskussion und Verabschiedung unter weitge-
hender Beteiligung der Öffentlichkeit stattfin-
det.

❏ Der Zustand der Gewässer muss in allen Staa-
ten Europas vergleichbar sein, eine Kontrolle
findet in bestimmten Zeitabständen statt. Diese
Berichterstattung muss transparent erfolgen
und der Öffentlichkeit uneingeschränkt zur
Verfügung stehen.

Gesamtökologische Sicht

Die Wasserrahmenrichtlinie eröffnet eine neue
Sichtweise auf die Gewässer und legt damit die
Grundlage des zukünftigen Verwaltungsvollzugs
fest: alle Gewässer bilden mit ihrem Einzugsgebiet
eine ökologische Einheit. Die wasserwirtschaftli-
chen Teileeinheiten Grundwasser, Oberflächenwas-
ser und Auen stehen in Wechselwirkung miteinan-
der.

Damit wird stärker als bisher die ökologische
Funktion von Seen und Flüssen als Lebensraum
für Pflanzen und Tiere betrachtet und auch die ma-
teriellen Inhalte und Ziele des Naturschutzes mit
einbezogen. Künftig wird nicht nur die chemische
Wasserqualität, also die Inhaltstoffe der Oberflä-
chengewässer bewertet, sondern im Vordergrund
steht eine gesamtökologische Sicht und Bewertung
im natürlichen  Umfeld. Das chemisch einwandfreie
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Gewässer ist kein einwandfreies Gewässer mehr,
wenn das gesamtbiologische Umfeld nicht intakt
ist.

Die Praxis in Deutschland

Die Überwachung der Ziele der EU-Richtlinie wird
europaweit nach einheitlichen Vorgaben der An-
hänge 2 und 5 der EU-WRRL durchgeführt. Biolo-
gische Qualitätskomponenten erhalten dabei einen
hohen Stellenwert. Dies hat weitreichende Folgen
für die deutsche wasserwirtschaftliche Praxis. Im
Bereich der chemischen und chemisch-physikali-
schen Überwachung der Gewässer war Deutsch-
land führend in Europa, ebenso mit der Bewirtschaf-
tung und dem Vollzug dieser stofflichen Kompo-
nenten.

So ist es mit dem ehrgeizigen Programm zur Er-
richtung von kommunalen Kläranlagen in Deutsch-
land gelungen, die mengenmäßig vorherrschenden
Schadstoffe wie Stickstoff, Kohlenstoff und Phos-
phat aus dem Gewässer herauszuhalten. Die Flüs-
se und Bäche sind chemisch reiner geworden.

Der gesamt ökologische Ansatz, der morpholo-
gische Zustand des Gewässers, der biologische
Zustand der Ufer, der ökologische Zusammenhang
zwischen Fließgewässer und umgebenden biologi-
schen Komponenten wurde bisher in Deutschland
ausgeblendet. Hier wird nun, verursacht  durch die
Rahmenrichtlinie, ein Umdenken einsetzen.

Der ökologische Zustand eines Gewässers wird
nach EU-Wasserrahmenrichtlinie anhand eines fünf-
stufigen Klassifikationssystems charakterisiert, das
von „sehr gut“ bis „schlecht“ reicht. Die Bewer-
tung unterscheidet zusätzlich zwischen verschie-
denen Gewässertypen. Der Vergleichsmaßstab für
die Beurteilung des Gewässerzustands ist der Zu-
stand eines weitgehend unbelasteten Gewässers
desselben Typs.

Für die ehrgeizigen Ziele der Wasserrahmenricht-
linie wurden auch Ausnahmen in der Richtlinie
geschaffen: der Artikel 4 der Richtlinie lässt eine
Verlängerung der Frist, bis zu der die Ziele der Richt-
linie erreicht werden müssen, zu. Außerdem wer-
den Ausnahmen von dem Ziel des guten Zustands
festgelegt.

Auch „künstliche“ Gewässer (Kanäle und Ent-
wässerungssysteme) und „erheblich veränderte“
Gewässer (technisch ausgebaute Flüsse), die für
wirtschaftliche Projekte und Industriestandorte
aufgestaut, wasserbau-technisch total gegenüber
dem natürlichen Zustand umgebaut und verändert
wurden, das natürliche Profil des Gewässers zer-
stört und verändert wurde, können von dem Ziel
„guter ökologischer Zustand“ ausgenommen wer-
den. Hier muss  nur das „gute ökologische Potenzi-
al“ erreicht werden. Zur Beurteilung  und Charakte-

risierung dieses Ausnahmetatbestands wird in der
Wasserrahmenrichtlinie ein anderer Referenzzu-
stand bestimmt: das „höchste ökologische Poten-
zial“. Darunter wird der Zustand des Gewässers
verstanden, dessen ökologische Beschaffenheit so
weit wie möglich verbessert wurde ohne die wirt-
schaftlichen und industriellen Nutzungen einzu-
schränken. Diese Ausnahmeregelung kann und darf
jedoch nur angewandt werden, wenn nachvollzieh-
bar und transparent belegt ist, dass die eigentlich
anzuwendenden Maßnahmen zur Erreichung des
guten ökologischen Zustands die wirtschaftliche
Nutzung des Gewässers signifikant beschneiden
würden. Darüber hinaus verlangt die Richtlinie eine
Prüfung, ob wirtschaftliche Nutzungen nicht auf
eine andere, umweltverträglichere Art und Weise
realisiert werden können.

Umsetzung in NRW

Der ganzheitliche umweltpolitische Anspruch der
EU wurde im ersten Schritt zur Umsetzung der Was-
serrahmenrichtlinie, der Bestandsaufnahme, in
Nordrhein-Westfalen unter rot-grüner Verantwor-
tung gründlich, transparent und insbesondere nach-
vollziehbar durchgeführt. Nordrhein-Westfalen hat
Anteil an vier Gewässern für die es die Teilberichte
zur Bestandsaufnahme für die EU erstellt hat. Den
größten Anteil stellt das Einzugsgebiet des Rhei-
nes dar, gefolgt von dem der Weser in Ostwestfa-
len, dem für die Ems im Münsterland und dem der
Maas im süd-westlichen Nordrhein-Westfalen. Da
Erkenntnisse über den Zustand der Gewässer nur
im Detail erarbeitet werden können und auch nur
vor Ort möglich sind, wurde die Bestandsaufnah-
me nach den Vorgaben der Anhänge der Rahmen-
richtlinie auf insgesamt 12 Teilgebiete in NRW run-
tergebrochen. Es wurde eine nach den Grundsät-
zen der Rahmenrichtlinie detaillierte Bestandsauf-
nahme für die Teileinzugsgebiete Rheingraben-
Nord, Emscher, Erft, Lippe, Ruhr, Sieg, Wupper,

Der ganzheitliche

umweltpolitische Ansatz

der Wasserrahmenrichtlinie
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ökologischen Funktionen
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Lebensraum für Pflanzen

und Tiere.



14 1/08

Weser (NRW), Maas (NRW / Niers, Rur, Schwalm),
Ems (NRW), Ijssl (NRW) erstellt. Für den Bereich
Niederrhein, für das NRW die Umsetzungsverant-
wortung trägt, wurde die Bestandsaufnahme als
Zusammenfassung der sieben Rhein-Teileinzugs-
gebiete abgegeben.

Ungeschminkte Ergebnisse

Die Ergebnisse in allen Fluss-Teileinzugsbereichen
zeigen ungeschminkt die Probleme und vor allem
auch die real existierenden Defizite auf, die sich für
die Wasserwirtschaft in einem großen Bundesland
ergeben,  das von einer starken raumgreifenden In-
dustrie, einer mit großen wasserwirtschaftlichen
Auswirkungen arbeitenden Energiewirtschaft und
insbesondere auch mit großflächigen Altlasten aus
jahrhundertelangem Bergbau und Stahlerzeugung
und einer sehr intensiv in der Fläche betriebenen
Landwirtschaft geprägt wurde.

Da die Wasserrahmenrichtlinie einen integrier-
ten Ansatz verfolgt, besteht auch eine strukturpo-
litische Chance, die erkannten Defizite nach
europaweit geltenden Kriterien umzugestalten. Die
EU-Kommission hat deutlich gemacht, dass künfti-
ge regionalspezifische Förderprogramme nur bei
Beachtung und Einhaltung der Vorgaben der EU-
Wasserrahmenrichtlinie gewährt werden. Weiter
wird auch eine Verschränkung der großflächigen
agrarpolitischen Förderprogramme mit den Vorga-
ben der Wasserrahmenrichtlinie betont.

Bei der Erstellung der Berichte zur Bestandsauf-
nahme gab es in NRW – wie bei vergleichbaren
umweltpolitischen Fragestellungen – lautstarken
Widerspruch der landwirtschaftlichen und industri-

ellen Lobbygruppen. Insbesondere die Angst der
Landwirtschaft, dass die Vorgaben der EU-Rahmen-
richtlinie für die ungebremste Entfaltung der Land-
wirtschaft ähnliche Hindernisse aufbauen, wie die
europäische FFH-Richtlinie, führte zu vielen unge-
rechtfertigten Angriffen auf die Ergebnisberichte
zur Bestandsaufnahme.

Aktuelle Weichenstellung

Die neue Landesregierung in NRW hat eine totale
Umsteuerung der Umsetzung der Europäischen
Wasserrahmenrichtlinie vorgenommen. Für den
nächsten Schritt zur Umsetzung, der Erstellung von
Maßnahmenplänen, wird die Maxime ausgegeben,
dass nur Maßnahmen vorgeschlagen und umge-
setzt werden können, denen die Landwirtschaft von
vornherein zustimmt. Der Rest, der dann noch zu
diskutierenden Maßnahmen, wird in vielen so ge-
nannten runden Tischen verquirlt.

Eine die bisherige Umsetzung der Rahmenricht-
linie landesweit begleitende Umweltverwaltung, die
über die dezentral existierenden Staatlichen Umwelt-
ämter für die jeweiligen Teileinzugsgebiete bestand,
ist von der schwarz-gelben Landesregierung zer-
schlagen und aufgelöst worden. Die Umsetzung
der Rahmenrichtlinie, die mit der Zusammenstellung
von sachlichen Fakten und Daten in der Bestands-
aufnahme begann, wurde durch einen willkürlichen
Prozess zur Aufstellung von Maßnahmenprogram-
men und – plänen ersetzt.

Dass der aktuelle Umsetzungsprozess in NRW
den Vorgaben der Europäischen Wasserrahmen-
richtlinie nicht entspricht, ist den politisch und ad-
ministrativ Verantwortlichen bewusst.

Die Wasserrahmen-

richtlinie bietet die

strukturpolitische Chance

Defizite nach europaweit

geltenden Kriterien

umzugestalten – aber das

muss gewollt und

umgesetzt werden.
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Nachhaltige kommunale Abwasserpolitik

Kommunale und wirtschaftliche Bedeutung
der Abwasserbeseitigung

Dr. Harald Friedrich
Abteilungsleiter für
Abfallwirtschaft, Bodenschutz
und Wasserwirtschaft im
NRW Umweltministerium
von 1996 – 2006
buero fuer umweltconsulting
und projektmanagement
(seit 2007)

Das grundlegende Problem der kommunalen Ab-
wasserproblematik ist, dass die Investitionen un-
ter der Erde liegen und sich daher dem normalen
interessierten Auge entziehen.

Der Wert der Infrastruktur der Abwasserbeseiti-
gung ist jedoch relativ hoch und stellt eine wichti-
ge Grundlage für eine funktionsfähige Kommune
dar. Die gesamte Infrastruktur der Abwasserbesei-
tigung gilt es zu erhalten, eventuell zu erweitern
und zu modernisieren. Gerade im Hinblick auf die
Auswirkungen des demographischen Wandels ist
es von Interesse, die Werte der Abwasserinfrastruk-
tur kurz darzustellen.

Die Infrastruktur

In Nordrhein-Westfalen verfügen die Kommunen
über Kanalnetze, die insgesamt eine Länge von
87.591 km aufweisen. Weiter existieren ca. 8.000 Re-
genwasserentlastungsanlagen mit einem Speicher-
volumen von ca. 10,6 Mio. m³ (2) und ca. 2.5 Mio.
Kanalschächte. Dazu kommen insgesamt 683 kom-
munale Kläranlagen. Legt man für die Erstellung
des Abwasserkanalnetzes durchschnittliche Her-
stellungskosten in Höhe von 750 Euro je Meter
zugrunde, dann summieren sich die Wiederherstel-
lungskosten des kommunalen Abwasserkanalnet-
zes in NRW auf ca. 66 Milliarden Euro

Die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaf-
fungskosten für Regenbecken und Niederschlags-
wasserentlastungsanlagen betragen durchschnitt-
lich 900 Euro pro m³ Fassungsvolumen. Dies erge-
ben Gesamtwiederbeschaffungskosten von ca. 9,5
Milliarden Euro. Die Wiederbeschaffungskosten
der ca. 2,5 Millionen Abwasserschächte ergeben
6,5 Milliarden Euro. Die 683 Kläranlagen ergeben
landesweit Wiederbeschaffungskosten von ca. 12
Milliarden Euro. Damit summieren sich die Kosten
der Wiederbeschaffung der kommunalen Abwas-
serbeseitigungs- und Entwässerungsinfrastruktur
in Nordrhein-Westfalen auf rund 93 bis 95 Milliar-
den Euro (siehe Tabelle 1).

Die kommunalen Entwässerungsnetze und Be-
handlungsanlagen sind nur so lange leistungsfä-
hig, wie ihre bauliche Funktionsfähigkeit erhalten,
Instand gehalten, saniert oder technisch erneuert
und fortgeführt werden.

Relevanz der Abwasserwirtschaft

Die kommunale Abwasserentsorgung ist ein wich-
tiger Bestandteil der gesamten Wasserwirtschaft.
Die Aufgaben der kommunalen Abwasserentsor-
gung umfassen die Einsammlung des Abwassers
aus allen privaten Haushaltungen und gewerbli-
chen Betrieben, den Abtransport des Abwassers,
die Behandlung des abtransportierten Abwassers
in einer Abwasserbehandlungsanlage (Kläranlage)
und abschließend die Einleitung des behandelten
Abwassers in den Vorfluter, also einen Bach oder
Fluss im Einzugsbereich der Kommune.

Die Abwasserwirtschaft leistet daher einen wich-
tigen Beitrag zum Schutz der Gewässer. Die mit ho-
hen organischen Belastungen Sauerstoff zehren-
den Abwässer der privaten Haushalte und der Ge-
werbebetriebe werden durch die Kommune erfasst,
einer Behandlung zugeführt und damit um einen
wesentlichen Anteil der Sauerstoff zehrenden Be-
lastung vermindert. Diese kommunale Tätigkeit
dient dem Schutz der Oberflächengewässer und der
Aufrechterhaltung der wassergebundenen Ökosy-
steme.

Technische Weichenstellung

Die Kanalisations- und Entwässerungssysteme der
Kommunen dienen auch der Erfassung und Ablei-
tung des Niederschlagswassers. Dies ist eine wei-
tere wichtige technische Funktion der kommuna-
len Kanalisationssysteme. Dies wird meist aber nur
in der Öffentlichkeit beachtet, wenn bei Starkregen-
ereignissen nicht funktionsfähige oder nicht vor-
handene Regenwasserentlastungsanlagen zu Kel-
lerüberflutungen und Beeinträchtigungen der pri-
vaten Grundstücke führen.
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Eine technische Weichenstellung in der kommu-
nalen Entwässerungsstruktur besteht in der Grund-
entscheidung, ob die Kommune eine Trenn- oder
eine Mischkanalisation errichtet hat und betreibt.
Bei der Trennkanalisation findet eine getrennte Ab-
führung von Schmutzwasser (Abwasser) und Re-
genwasser in zwei separat betriebenen Kanalsy-
stemen statt, bei der Mischwasserkanalisation wird
das Schmutzwasser und das Regenwasser gemein-
sam in einem Kanalsystem erfasst und abgeleitet.

Probleme der Mischwasserkanalisation

Für die Mischkanalisation, die in Nordrhein-West-
falen in der größten Zahl der Kommunen vor-
herrscht, besteht das Grundproblem darin, dass das
Regenwasser mit dem Abwasser vermischt wird,
und somit eine wesentlich größere Wassermenge
als das eigentliche Abwasservolumen der Kläran-
lage zugeführt wird. Bei extremen Regenereignis-
sen kann das abzuführende Gesamtwasservolumen
das Zweihundertfache der normalen Ablaufmenge
betragen. Bewegt sich bei Starkregenereignissen
diese Mischwassermenge in Richtung Kläranlage,
so kann dies vom Kanalisationsnetz nicht verar-
beitet werden. Es müssen deshalb technische Vor-
richtungen wie Regenrückhaltebecken, Rückstau-

kanäle errichtet werden, damit die Wassermenge
nicht aus den Schächten heraustritt und als „dün-
nes Abwasser“ Keller und Straßen überflutet. Wird
ein technisch festgelegtes Volumen überschritten,
schlagen die Regenüberlaufbecken und andere Re-
genwasserbehandlungsanlagen dieses Abwasser
ungeklärt in das Gewässer ab.

Normalregen führt zu einer Abwassermenge die
ordnungsgemäß mittels einer Mischwasserkanali-
sation zur Kläranlage abgeführt wird. Das verdünnte
Abwasser wird in der biologischen Behandlungs-
anlage der Kläranlage mit wesentlich geringerem
Wirkungsgrad gereinigt, daher wird als Folge von
normalen Regenereignissen bei einer  Mischkana-
lisation eine höhere Schadstofffracht von der Klär-
anlage in das Gewässer abgegeben.

Anspruch grüner kommunaler Umweltpolitik
sollte es daher sein, intensiv an der Umsteuerung
und Umgestaltung der Kanalnetze von der Misch-
wasserkanalisation zur Trennwasserkanalisation
hinzuwirken.

Vorteile der Mischwasserkanalisation

Bei allen neu zu genehmigenden Bau- und Gewer-
begebieten sollte eine getrennte Erfassung des
Regenwassers erfolgen.

Abkürzungen
in den Tabellen

Ared befestigte Fläche [ha]

MS Mischsystem

RKB Regenklärbecken

RRB Regenrückhaltebecken

RRBE Regenrückhaltebecken in
Einheit mit einer
Regenentlastungsanlage

RÜ Regenüberlauf

RÜB Regenüberlaufbecken

SKU Stauraumkanal mit unten
liegender Entlastung

SKO Stauraumkanal mit oben
liegender Entlastung

SKS Stauraumkanal mit
sonstiger Lage
der Entlastung

TS Trennsystem

Vs spezifisches Speicher-
volumen
[m 3/ha]
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Das Regenwasser, das auf privaten Grundstük-
ken getrennt erfasst wird, sollte in erster Priorität
auf dem jeweiligen Grundstück versickert werden.
Dies ist natürlich nur unbedenklich, wenn hydro-
geologisch möglich. Ist dies nicht der Fall, sollte
auf umliegende Flächen ausgewichen werden.
Wenn auch umliegende Flächen eine Versickerung
nicht zulassen, sollte das getrennt erfasste Regen-
wasser in einem getrennten Kanal gesammelt, se-
parat abgeleitet und direkt dem Oberflächenwasser
zugeführt werden.

Am ökologisch sinnvollsten ist die Versickerung
auf speziell dafür ausgewiesenen dezentralen Flä-
chen. Diese Versickerung dient damit einer men-
genmäßigen Verbesserung des Grundwasserspie-
gels. Am Stadtrand oder in zentralen Park- und Grün-
flächenbereichen von Kommunen können land-
schaftsgestalterisch Muldenstrukturen geschaffen
werden, die bei Starkregenereignissen geflutet wer-
den, wo das Wasser dann langsam über Tage und
Wochen versickert. Damit können Biotope mit er-
holungsfördernder Stadt- und Raumplanung ver-
bunden werden.

Wenn diese dezentrale Versickerung vor Ort nicht
möglich ist, muss die getrennte Abführung des
getrennt erfassten Regenwassers bis hin zum näch-
sten Oberflächengewässer bzw. Vorfluter erfolgen.
Diese Regenwasserableitung kann wesentlich
preisgünstiger sein, als die Errichtung von teuren
unterirdischen Regenwasserrückhaltebecken für
die Mischwasserkanalisation.

Die Trennwasserkanalisation kostet deshalb
langfristig weninger und hat gesamtökologische
Vorteile, auch im Hinblick auf Stadtentwicklung und
Grünflächenentwicklung.

Die Mischwasserentsorgung erfordert wesent-
lich teurere und größere unterirdische Bauwerke
zur Regenwasserbewirtschaftung, die es gilt bau-
lich zu unter- und zu erhalten

Die Verdünnung des Abwassers führt zudem zu
einer schlechteren Reinigungsleistung der Kläran-
lage, was gesamtökologisch zu einer höheren
Schadstofffrachtabgabe an das Oberflächenwas-
ser führt.

Langfristig ist daher die Unterhaltung der Misch-
wasserkanalisation gemeinsam mit dem Betrieb ei-
ner Kläranlage aufwändiger als der Betrieb des
reinen getrennt erfassten Schmutzwasser- /Abwas-
ser-Netzes mit der Kläranlage

Alter und Erhalt des Kanalnetzes

Ein weiteres wichtiges Betätigungsfeld für grün-
alternative Kommunalpolitik besteht in der Über-
prüfung und Hinterfragung der existierenden Ka-
nalnetze.

Die Tabelle 4 zeigt, dass die errichteten Kanal-
netze unterschiedliche Lebensalter aufweisen.

Betrachtet man diese Lebensalterzeiträume wird
deutlich, dass ein inten-
siver Aufwand von je-
der verantwortlichen
Kommune betrieben
werden muss die Kanal-
netze zu inspizieren und
im Detail zu erheben an
welchen Stellen Schä-
den vorhanden sind. In
NRW existiert eine Ka-

nalselbstüberwachungsverordnung. Danach
müssen die Kommunen nach definierten Kriteri-
en die Struktur und Frunktionsfähigkeit ihre Ka-
nalnetze kontrollieren und Kontrollberichte den
Überwachungsbehörden vorlegen. Ziel von grü-
ner Kommunalpolitik sollte es sein jährlich im den
Umwelt- oder Betriebsausschüssen diese Berich-
te vorzulegen und zu diskutieren. Gerade in Zei-
ten von begrenzten finanziellen Möglichkeiten
und manchmal falsch verstandener Gebührendis-
kussion sollte das Augenmerk darauf gerichtet
werden, dass die wirklich erforderlichen Sanie-
rungs- und Reparaturmaßnahmen möglichst zeit-
nah erfolgen. Jedes Hinausschieben führt unwei-
gerlich dazu, dass die aufgetretenen Schäden sich
vergrößern und die Wartung  erheblich verteu-
ern.
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Ein Plädoyer für sauberes Grundwasser

Naturraubbau am Niederrhein

Ute Sickelmann
Vorsitzende der Kreistags-

fraktion Bündnis 90/
Die Grünen im Kreistag Kleve

Der „Wasserschatz“ in NRW erfordert einen sorg-
fältigen Umgang. NRW verfügt auch im europäi-
schen Maßstab über einen bedeutenden Wasser-
schatz. Das Niederrhein-Gebiet, oder auch Nieder-
rheinische Bucht, ist die Grundwasserreichste
Region Deutschlands. Das Grundwasser ist hier an
das mehr als tausend Meter mächtige Lockerge-
stein sowie an Kiese und Sande gebunden, hier
bieten Porengrundwasserleiter hervorragende Spei-
chereigenschaften für das Grundwasser.

Trinkwasser im Kreuzfeuer

Die Niederrheinische Bucht ist Trinkwasserreser-
voir für die bevölkerungsreichste Großregion
Deutschlands mit ihren 5.2 Millionen Menschen.
Grundwasser stellt in ein über dem Landesdurch-
schnitt liegender Kiesabbau statt. Während bei den
bergbaulichen Tätigkeiten die Zerstörung der
Grundwasserleiter und die enormen volkswirt-
schaftlichen Schäden thematisiert werden, wird die
Diskussion beim Kiesabbau perfider geführt.

Beiderseits des Rheines, entlang der wasserwirt-
schaftlich bedeutendsten Niederterrasse, hat jahr-
zehntelang der Kies- und Sandabbau stattgefunden.

Bis in die Mitte der achtziger Jahre wurden viele
der entstandenen Baggerseen mit Abraum, aber
auch mit Industrieschlämmen verfüllt. Der frühere
Kommunalverband Ruhr stufte etliche dieser Rhein-
vorlandflächen als altlastenverdächtig ein.

Der Rhein als kostengünstiger Transportweg
und die hohen Exportraten von Kies und Sand in
die Niederlande haben zu ernormen Flächenver-
bräuchen, vor allem am unteren Niederrhein, ge-
führt. Im Regierungsbezirk Düsseldorf ergeben
ehemalige und aktive Kiesabbauflächen eine Grö-
ßenordnung von 150 km² oder 150.000 ha.

Die Flächen in der Rheinaue sind bis auf wenige
Räume im Kreis Kleve abgegraben.

Weitere Abgrabungsflächen sind mit hohem öko-
logischen und raumplanerischen Konfliktpotenzial
verbunden.

Neue Begehrlichkeiten

Deshalb will die Kiesindustrie neue Suchräume jetzt
in den Wasserschutzzonen III/B und in den Was-

serreservegebieten durchsetzen. Weitere 110 km²
sind als Interessengebiete der Kiesindustrie im
Regierungsbezirk Düsseldorf angemeldet. Auf die-
se für die Gemeinden und Landwirte „nutzlosen“
Flächen (weil mit Restriktionen belegt) konzentrie-
ren sich jetzt die Begehrlichkeiten der Kiesindu-
strie.

Galt bisher die wasserwirtschaftliche Sichtwei-
se, keine Kiesabgrabung in der Wasserschutzzone
III/B zuzulassen, da sich ein Gefährdungspotenzial
für die Trinkwasserversorgung grundsätzlich nicht
ausschließen lässt, sollen nun bundeseinheitliche
Regelungen für die Eingriffe in die Wasserschutz-
zone III/B vorbereitet werden.

Unschädlichkeit wird vorgeschoben

Aufwind bekommt die Kiesindustrie durch eine so
genannte KABA-Studie (Konfliktarme Bagger-
seen). Diese Studie ist in Baden-Württemberg un-
ter Federführung der Landesanstalt für Geologie,
Rohstoffe und Bergbau zusammen mit der Kiesin-
dustrie durchgeführt worden.

Hier wird behauptet, dass Nassabgrabungen
keine generelle Gefährdung für den Grundwasser-
schutz darstellen. Im Gegenteil Abgrabungen wer-
den vom Fachverband Kies und Sand als Schad-
stofffalle dargestellt; der Baggersee als biologische
Kläranlage sozusagen. Doch diese Studie gilt in
Fachkreisen als höchst umstritten und angreifbar.

An einigen ausgewählten Baggerseen mit nur
wenigen Untersuchungsparametern, sollte die Un-
schädlichkeit des Eingriffes für das Grundwasser
„bewiesen“ werden.

Nun sollen die Ergebnisse dieser Studie bun-
desweit auf verschiedene Gebiete übertragen wer-
den, ohne dass unterschiedlichste hydrogeologi-
sche Gegebenheiten berücksichtigt werden. Mit
Erfolg: denn mittlerweile hat die Philosophie dieser
Studie auch in den Ministerien des Landes NRW
Einzug gehalten. Doch der vom Wirtschaftsmini-
sterium herausgegebene „Arbeitsbericht Rohstoff-
sicherung“ macht schnell klar, welche Interessen
hier durchgesetzt werden sollen, denn die Versor-
gung mit Rohstoffen wird den Belangen der Trink-
wasservorsorge gleichgestellt.  Weiterhin wird ein
„Überdenken pauschaler Flächentabuisierungen“
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und ein flexibleres Vorgehen an der “Schnittstelle
von Rohstoffgewinnung, Wasserschutzzonen und
Landschaftsschutzgebieten, das jedenfalls die chan-
cenreiche Einzelfallprüfung nicht ausschließt“, ge-
fordert.

Wie die „chancenreiche“ Einzelfallprüfung für
die Wasserschutzzonen ausgehen würde, ist vor-
hersehbar. Die hydrogeologischen Gutachten wer-
den von den Antragstellern beigebracht. Es darf
bezweifelt werden, dass die genehmigungspflichti-
gen Kreise und kreisfreien Städte in der Lage sind,
ein hoch fachspezifisches Gutachten zu prüfen ge-
schweige zu widerlegen. Angesichts der Haushalts-
lage ist auch kein Geld für eine kostspielige
Überprüfung außer Haus vorhanden. Abgesehen
davon würde das Unvermögen natürlich nicht ein-
gestanden.

Die Gefahren einer Abgrabung

Die Kosten für das Trinkwasser betragen in
Deutschland wenige Cent pro Tag. Zu verdanken
haben wir das angenehme Preisniveau unseres
Trinkwassers zunächst den kostenlosen „Boden-
filtern“. Die Reinheit des Grundwassers kommt aus
den schützenden Sand- und Kiesschichten. Der un-
terirdische Grundwasserraum ist ein hochspeziali-
sierter Lebensraum. Die Reinigungsleistung
übernehmen zahlreiche Mikroorganismen (Bakteri-
en, Pilze) im belebten Oberboden. Darüber hinaus
ist der Grundwasserraum mit winzigen Grundwas-
sertieren besiedelt. Die Lebensbedingungen des
unterirdischen Lebensraumes sind Dunkelheit, kon-
stante Temperatur, Nährstoffarmut, an die sich eine
hochspezialisierte Artenvielfalt angepasst hat. Eine
wichtige Funktion dieser Grundwasserorganismen

ist es, die Porenräume des Grundwasserleiters frei-
zuhalten, indem sie den Eintrag organischen Mate-
rials in den Untergrund zersetzen. Ohne diese
Funktion würde der durchlässige Grundwasserlei-
ter verstopfen. Auch wenn es bis jetzt nur wenige
Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet gibt, kann
davon ausgegangen werden, dass massive Eingriffe
und Stoffeinträge in den Grundwasserraum, Funk-
tion und Lebensbedingungen die Grundwasserfau-
na verändern und zerstören können. Bei einer
Abgrabung geht die schützende Deckschicht kom-
plett verloren. Übrig bleibt ein Grundwassersee, der
im Austausch mit dem Grundwasserleiter bleibt, wo-
durch Stoffeinträge durchsickern könnten und das
Temperaturgefälle verändert wird. Um ein Bild zu
gebrauchen, eine offene Wunde im Grundwasser-
leiter darstellt.

Grundwasserschutz erhalten

Der bisher konsequent angewandte vorsorgende
Grundwasserschutz hat das hohe Niveau der Trink-
wasserqualität in Deutschland sichergestellt. Die-
ses Erfolgsrezept wird aufgehoben und das Risiko
der Wasserwirtschaft und damit der Allgemeinheit
zugeschoben, die im Schadensfall teuere Aufberei-
tungstechnik bezahlen muss. Die „Freigabe“ der
Wasserschutzzone III/B vollzieht sich außerhalb
und unter Ausschluss einer demokratisch herbei-
geführten Entscheidung. Es kann nicht sein, dass
die Lobbyarbeit der Kiesindustrie und nicht die
gewählten Volksvertreter über die qualitative Zu-
kunft des Lebensmittels Nummer 1 entscheidet. Die
Politik muss dafür Sorge tragen, dass die begrenz-
ten Wasserreservegebiete vor schädlichen Nutzun-
gen bewahrt werden.

Die Begehrlichkeiten der

Kiesindustrie sind groß.

Neue Suchräume sollten

auch in Wasserschutz-

zonen erschlossen werden.

Das gefährdet die

Trinkwasserversorgung.
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Entwicklungsmotor Wasser

RHEINplan in Duisburg

Dr. Greulich
Dezernent für Umwelt,

Gesundheit und
Verbraucherschutz

in Duisburg

Der Rhein mit den angrenzenden Randzonen –
Auebereich, Deich- und Deichhinterland – birgt für
die Stadt Duisburg ein enormes Entwicklungspo-
tential zur Schaffung attraktiver Grünbereiche und
Aufenthaltsräume am Wasser. Mit der Vernetzung
der an den Rhein angrenzenden Flächen entsteht
ein in Nord-Süd Richtung verlaufendes „grünes
Band“, welches die Abfolge der regionalen Grün-
züge des Emscher Landschaftsparks nach Westen
sinnvoll ergänzt. So sind über die Grünflächenent-
wicklung hinaus auch nachhaltige Entwicklungs-
impulse für den angrenzenden Stadtraum zu erwar-
ten.

Entwicklung des Erholungsraums Rhein

Als fünftgrößte Stadt in NRW liegt Duisburg am
Rhein, wie Köln und Düsseldorf. Doch nur Duis-
burg liegt sowohl am Rhein als auch an der Ruhr
und ist wesentlich geprägt durch diese Lage. Diese
spezifische naturräumliche Situation spiegelt sich
auch in der besonderen Bedeutung der Stadt als
wirtschaftliches, logistisches und kulturelles Ge-
lenk zwischen dem Niederrhein und dem Ruhrge-
biet wider.

Dennoch klingt „Duisburg am Rhein“ nicht so
selbstverständlich, wie dies bei Köln oder Düssel-
dorf der Fall ist. Und tatsächlich hat Duisburg eine
grundlegend andere städtebauliche Entwicklung
vollzogen. Während der Industrialisierung wurde
die freie Fläche zwischen der Stadt und dem Rhein
von der Industrie belegt, die Entwicklung eines ur-
banen Zentrums direkt am Rhein war unmöglich.
Mit dem Strukturwandel wurde der Rhein für die
Duisburger Bürgerinnen und Bürger wiederent-
deckt: Aus der Montanstadt wurde Duisburg am
Rhein.

Gerade die IBA Emscherpark hat in Duisburg
nachhaltig zu einem neuen Selbstverständnis bei-
getragen. Industrieflächen wurden zu Landschafts-
parks, neue Flächen für Wohnen und Arbeiten auf
ehemaligen Brachflächen bereit gestellt. Der Duis-
burger Innenhafen ist ein bemerkenswertes Beispiel
dafür, wie ein geschickter Umgang mit der Duisbur-
ger Kernkompetenz – dem Standortfaktor Wasser
– zu einer international beachteten, nachhaltigen
Stadtentwicklung beitragen kann.

Entwicklungsstrategien wie „Duisburg an den
Rhein“, der „Rahmenplan Sportpark Wedau“ und
der „Masterplan Innenstadt“ von Lord Norman
Foster haben die qualitative Bedeutung des Stand-
ortfaktors Wasser für die künftige Entwicklung der
Stadt Duisburg nachdrücklich herausgearbeitet.
Ziel ist die nachhaltige städtebauliche, grünplane-
rische und gestalterische Verflechtung zwischen der
Stadt Duisburg und dem Rhein.

Verknüpfte Parklandschaften

Schon heute wirken die Grünräume entlang des
Rheins an vielen Stellen wie eine Parklandschaft.
Um diese Einzelbereiche stärker miteinander zu ver-
knüpfen, den Rhein in seiner Gesamtheit erlebbar
zu machen und für Erholungssuchende besser zu
erschließen, muss die Vernetzung mit dem Stadt-
raum in alle Richtungen verbessert werden.

Der RHEINplan stellt aus der Sicht der Grün-
und Stadtplanung eine wichtige Grundlage für die
Wertigkeit von Flächen hinsichtlich ihrer potenzi-
ellen Nutzung dar. Es werden auch solche Flächen
berücksichtigt, die auf Grund ihrer aktuellen Nut-
zung nicht kurzfristig verfügbar sind. Der RHEIN-
plan stellt in diesen Fällen eine gesamtstädtische
Entwicklungsstrategie dar, die in das Gesamtkon-
zept Duisburg an den Rhein eingebettet ist und bei
künftiger Flächenverfügbarkeit Anwendung finden
kann.

Wasserstraßen und Grünzüge anbinden

Insbesondere die in Ost-West-Richtung verlaufen-
den Verbindungen innerhalb des Emscher Land-
schaftsparks sowie die Emscher selbst finden ihren
Abschluss am Rhein. Ihre Verbindung untereinan-
der in Nord-Süd-Richtung erfolgt entlang des
Rheins. In der konsequenten Weiterführung der
Logik des Emscher Landschaftsparks stellt der
Rhein mit seinen Uferbereichen inhaltlich und räum-
lich einen achten Grünzug dar, der die regionalen
Grünzüge ergänzt und das Gesamtkonzept Emscher
Landschaftspark abrundet und bereichert.

Der Grünzug Rhein umfasst eine Fläche von
ca. 35 km² (3500 ha) und damit ca. 15 Prozent der
gesamten Fläche Duisburgs. Er erstreckt sich auf
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einer Länge von ca. 37,5 km von Mündelheim bis
Alt-Walsum, führt durch alle sieben Duisburger
Stadtbezirke und grenzt unmittelbar an 18 Stadttei-
le mit ca. 182.500 Einwohnern. Alle anderen Stadt-
teile werden durch bestehende oder neue Grünver-
bindungen angebunden, da gerade die Schaffung
einer stärkeren Verflechtung zwischen der Stadt und
dem Rhein eines der wesentlichen Ziel ist, das mit
dem RHEINplan verfolgt wird.

RheinPark Hochfeld

Im Rahmen des Stadtentwicklungsprogramms
„Duisburg an den Rhein“ entsteht zurzeit  mit dem
Projekt „RheinPark“ ein neues Stadtquartier in her-
vorragender Lage am Wasser und nah an der Duis-
burger City. Auf einer Fläche von etwa 60 ha im
Südwesten der Duisburger City,  im Ortsteil Hoch-
feld, direkt am rechten Hochufer des Rheins, ent-
steht ein Park, der sich 1,4 km entlang des Ufers
vom Kultushafen im Süden bis zur Brücke der Soli-
darität im Norden erstreckt. Ein Flächenanteil von
21 ha des Gesamtareals ist als Baufläche mit groß-
zügigen Freiflächenanteilen vorgesehen. Mit der
schrittweisen Verlagerung der Schwerindustrie vom
Rheinufer hin zu bestehenden Industriearealen im
Duisburger Norden, ergreifen Stadt Duisburg und
Wirtschaft die Chance, ein über 150 Jahre genutz-
tes Industriegelände zu einem hochwertigen Stand-
ort für zukunftsorientierte Nutzungen zu entwickeln.
Das Projekt zählt zu den bedeutendsten Entwick-
lungsmaßnahmen der kommenden Jahre für Duis-
burg und die Region. Der erste Bauabschnitt, die
am Rhein gelegene Parkanlage mit Rheinpromena-
de, wird 2008 für die Öffentlichkeit freigegeben.

Hinter dem konkreten Projekt RheinPark steht
die weit reichende Stadtentwicklungsplanung „Grü-
ner Ring“. Der Grüne Ring soll mittelfristig vorhan-
dene und neu zu entwickelnde Freiflächen zu ei-
nem Ring vernetzen, der die Innenstadt an den
Rhein, den Innen- und Außenhafen und bestehen-
de Grünzüge anbindet. Dass Duisburg, abgesehen
von den Stadtstaaten, die wasserreichste Großstadt
Deutschlands ist, soll sich nun mehr und mehr auch
im Stadtbild widerspiegeln. Das Herzstück des
RheinParks wird sein weitläufiger Uferpark mit of-
fenen Wiesenflächen für Sport, Spiel und Erholung.
In die Wiesen eingeschnittene Wege führen zum
Ufer und gliedern den Park. Die Wasserkante des
RheinParks wird als Promenade mit besonderen
Aufenthaltsbereichen und Aussichtspunkten ge-
staltet.

Wasserwelt Wedau

Der Sportpark Wedau hat eine Größe von rund 200
Hektar. Hiervon sind etwa 56 Hektar Wasserfläche.

Auf dem Areal befinden sich zahlreiche Sportanla-
gen. Damit zählt er zu den größten und vielfältig-
sten Sport- und Erholungsgebieten Deutschlands.
Mit der „Wasserwelt Wedau“ wird dieser interna-
tional bekannte Austragungsort für Sportwettbe-
werbe in seinen touristischen Qualitäten weiterent-
wickelt. Zurzeit werden zahlreiche attraktive Ange-
bote rund um die Bereiche Erholung am Wasser,
Funsport und Sport (nicht nur Wassersport) ge-
schaffen oder befinden sich in der Planung:
❏ Das 3-Wege-Konzept bietet unterschiedliche

Erlebnispfade, die gezielt die Sinne, die Bewe-
gung und das Wissen ansprechen. Am West-
ufer des Parallelkanals wurde mit dem Bau eines
Wasserspielplatzes begonnen und ein Hoch-
seilgarten wird mehrere Parcours mit unter-
schiedlichen Schwierigkeitsgraden bieten.

❏ Der Parallelkanal ist weitgehend fertiggestellt
und ermöglicht, die Regattabahn als interna-
tionale Wettkampfstätte zu erhalten.

❏ Auf der Ostseite der Regattabahn ist die Anla-
ge einer Wildwasserstrecke vorgesehen.  Brei-
tensport und Leistungssport profitieren von
diesem Angebot.

❏ Der Haldenpark nördlich der Regattabahn wird
auf einer ehemaligen Schotterdeponie der
Bahn entstehen. Für Mountainbiker und Klet-
terer wird hier ein Freizeitgelände entstehen,
das im Stadtgefüge eine neue Landmarke bil-
den wird.

Ziel ist eine weitere
Förderung des Tourismus
und Attraktivitätssteigerung
Duisburgs.
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Hochwasserschutz in Solingen

Der Eschbach, meist beschaulich,
mal reißendes Gewässer

Susanne Fingscheid
Geschäftsführerin der

Ratsfraktion in Solingen

Seit einigen Jahren werden wir immer wieder von
den Nachrichten und Bildern extremer Starkregen-
ereignisse überrascht, die zu dramatischen Über-
schwemmungen auch kleiner Flüsse und Bäche
führen. Im August 2007 war Solingen Schauplatz
eines solchen Dramas: Der Eschbach überflutete
innerhalb kürzester Zeit den idyllisch unterhalb von
Schloß Burg liegenden Ortsteil Unterburg. Inner-
halb von wenigen Stunden schwoll der kleine Esch-
bach von 300 Litern pro Sekunde Durchlauf auf
12.000 Liter an. Im wahrsten Sinne unfassbar für
das vor allem im unteren, bebauten Bereich kanali-
sierte und einbetonierte Bachbett. Die Schäden
waren beträchtlich, die Auseinandersetzungen mit
Versicherungen laufen.

Und plötzlich Flut

Starkregenereignisse werden – so die Auskunft
auch der Landesregierung auf eine entsprechende
Anfrage der grünen Solinger Abgeordneten Sylvia
Löhrmann – zukünftig signifikant zunehmen. Man
rechnet grundsätzlich mit einem 30-prozentigen
Anstieg der Niederschlagsmengen im Winter. Wenn
also auch kleine Flüsse und Bäche zu einer Gefahr
werden können, dann wird Hochwasserschutz auch
verstärkt eine kommunale Angelegenheit. Keine
leichte Aufgabe, denn von den nur sporadisch vor-
kommenden Überschwemmungen sind meist nur
einige wenige AnwohnerInnen betroffen, nachsor-
gende Hochwasserschutzmaßnahmen hingegen
sind teuer. In Solingen hat man sich darauf geei-
nigt, Linienschutzmaßnahmen zu realisieren, durch
die Anrainer mittels mobiler und fester Elemente
geschützt werden sollen, die bei Bedarf in den Esch-
bach eingelassen werden können. Allerdings kam
das Hochwasser im August letzten Jahres so über-
raschend, dass die Feuerwehr keine Möglichkeit
gehabt hätte, diese mobilen Elemente im Unterlauf
des Eschbachs anzubringen.

Wie schützen?

Seit einigen Jahren hat sich auch auf Landesebene
die Erkenntnis durchgesetzt, dass Hochwasser-
schutz durch Deichbau an großen Flüssen nicht
ausreicht. Die Bilder der alles überflutenden Elbe

sind noch gegenwärtig. Was aber soll dann gesche-
hen? Ökologischer Hochwasserschutz in Form von
Ausweisung natürlicher Retentionsflächen, Rena-
turierung von Fluss- und Bachläufen sind oft we-
gen der bestehenden Bebauung nicht möglich.
Umso wichtiger ist es vorhandene Gewässerauen
vor weiterer Bebauung zu schützen, oder, wo es
möglich ist, zu renaturieren. Als Leitsatz sollte hier-
bei gelten: Es müssen individuelle, an die Gege-
benheiten vor Ort angepasste direkte, aber vor allem
auch indirekte Hochwasserschutzmaßnahmen er-
arbeitet und umgesetzt werden.

Zunächst sollten zukünftige Bauvorhaben in
überschwemmungsgefährdeten Gebieten vermie-
den werden. Dazu ist die Erstellung einer kommu-
nalen Hochwassergefahrenkarte nötig, anhand
derer KommunapolitikerInnen die Entscheidung
erst qualifiziert treffen können.

Wo immer möglich, sollten Bachläufe renaturiert
werden – im Übrigen auch eine Maßnahme, die die
Wasserqualität erhöht sowie den Erhalt und die
Entwicklung heimischer Flora und Fauna unterstützt
und damit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der
Artenvielfalt darstellt.

Vor allem muss sich indirekter Hochwasserschutz
aber gegen Versiegelungen richten. Die Nieder-
schlagswassergebühr ist hier eine wichtige, kom-
munal erhobene, Lenkungsmaßnahme für private
und gewerbliche ImmobilienbesitzerInnen. Je mehr
Niederschlagswasser auf natürliche Weise langsam
im Boden versinkt, dem Grundwasser zugeführt und
erst nach und nach an die Bachläufe abgegeben
wird, desto eher können Hochwasserentwicklun-
gen vermieden werden. Das wiederum führt zu dem,
von grüner Seite ja immer wieder geforderten Grund-
satz vor allem innerstädtische Brachen mit geringst-
möglicher Versiegelung wieder nutzbar zu machen.
Eine derart integrierte Sichtweise nutzt allen: dem
Menschen zuerst, weil er mit dem ausufernden Flä-
chenfraß immer mehr Naherholungsflächen verliert;
der Stadt als Lebensraum, weil hässliche Brachflä-
chen einer neuen, möglicherweise Stadtbild prägen-
den Bebauung weichen und schließlich dem
Hochwasserschutz, indem Niederschlagswasser
versickert und nicht direkt und ungehindert über
die Kanalisation in die Bachläufe schießt.
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Gesetz zur Verankerung
der getrennten Abwassergebühr
Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster hat
in einem Urteil (vom 18. Dezember 2007, Az 9 A 3648/
04) festgelegt, dass die Gebühren für Abwasser
nicht mehr nur von der Menge des verbrauchten
Frischwassers abhängen dürfen. Schmutzwasser-
und Regenwassergebühren müssen künftig ge-
trennt aufgeführt werden. Betroffen sind alle Ge-
meinden, die bisher ihre Gebühren nach einem
einheitlichen Gebührenmaßstab (Frischwassermaß-
stab) erheben. Zu Jahresbeginn 2008 rechneten
noch 161 Kommunen allein nach dem Frischwas-
sermaßstab ab. In die Abwasserkanäle fließt aber
nicht nur das Trinkwasser, sondern auch das Nie-
derschlagswasser vom Dach und von den versie-
gelten Flächen des Grundstücks. Nach Auffassung
des Gerichts ist es daher nicht zulässig, dass etwa
ein Supermarkt mit geringem Frischwasserver-
brauch, aber großen Dach- und Parkplatzflächen,
von denen Regenwasser zusätzlich zum Abwasser
in die Kanalisation geleitet wird, nach gleichem
Schlüssel zahlen muss, wie der Besitzer eines Wohn-
hochhauses mit relativ hohem Trinkwasserver-
brauch, aber kleiner Dachfläche. Wir wollen nun
den getrennten Gebührenmaßstab zur Erhebung der
Abwassergebühren grundsätzlich im Kommunal-
abgabengesetz verankern und haben eine Geset-
zesinitiative gestartet. Damit verbunden ist für uns
auch ein ökologischer Anreiz zur Vermeidung von
unnötig versiegelten Flächen und der langfristigen
Schaffung von getrennter Abführung des Schmutz-
wassers und des Regenwassers (siehe Beitrag:
Nachhaltige kommunale Abwasserpolitik).

Landeswassergesetz ausgehöhlt

Ende letzten Jahres wurde von CDU und FDP auch
das Landeswassergesetz geändert und  durchweg
verschlechtert. Ökologische Verbesserungen, die
rot-grün erst im Jahr 2005 vorgenommen hatte,
wurden massiv zurückgeschraubt.
Einige Beispiele:
Beim Trinkwasserschutz wzrden Regelungen – wie
ein verbindliches landesweites Wasserversor-
gungskonzept –  gestrichen und in einen unver-
bindlichen Wasserversorgungsbericht umgewan-
delt. Auch Durchgriffsmöglichkeiten des Landes
und die Möglichkeiten, technische Standards zur

Grüne Initiative zum Wasserschutz in NRW

Wasserschutz und Gebührentransparenz

Anzeige Landtag

Trinkwasseraufbereitung vorzuschreiben, wurden
gestrichen.

Im Hochwasserschutz waren bisher klare Verbo-
te wie Grünlandumbruch für bestimmte Über-
schwemmungsgebiete vorgesehen. Diese Verbote
sind gestrichen worden. Stattdessen wird ein Ge-
nehmigungsvorbehalt eingeführt. Der Hochwasser-
schutz wird mit diesem Gesetz durchlöchert und
verschlechtert.

Auch die Dichtigkeitsprüfung von privaten Ka-
nal-Hausanschlüssen wurde verändert: Anstatt das
Vollzugdefizit zu beseitigen, wurden die Fristen bei
der Dichtigkeitsprüfung drastisch bis zu zehn Jah-
ren verlängert und die Zuständigkeiten zu den Was-
serbehörden verlagert, wobei bekannt ist, dass dort
sehr viel weniger Personal vorhanden ist als bei
den Baubehörden. So wurden auch noch diejeni-
gen Hauseigentümer bestraft, die ihre Hausan-
schlüsse gesetzeskonform bis 2005 in Ordnung
gebracht hatten.

Privatisierung verhindern

Die zentrale Frage war die Frage der Privatisierung
der kommunalen Wasser- und insbesondere Ab-
wasserwirtschaft. Mit diesem Gesetzentwurf, und
der in der Begründung vorgesehenen Gesetzesfol-
genabschätzung, wird Schritt für Schritt das Ziel
verfolgt, eine Privatisierung der hoheitlichen Auf-
gabe der Abwasserentsorgung zu erreichen. Dies
ist eindeutig der falsche Weg und wir werden mas-
siv dagegen kämpfen.

am 30.05.2008 von 13:00 bis 19:00 Uhr im Plenarsaal

Wahrscheinlich werden die neuen kommunalen Vertretungen bereits im Juni 2009 gewählt.
Nach der diesjährigen Sommerpause beginnt der Einstieg in den Kommunalwahlkampf. Die
Änderungen der Gemeindeordnung werden diese Wahl unter besondere Vorzeichen stellen. Sie
ist auch Testwahl für die im Herbst anstehende Bundestagswahl und für die Landtagswahl im
folgenden Jahr. Wir hoffen, dass die Kommunalwahl auch eine Art Stimmungstest für die
schwarz-gelbe „Privat-vor-Staat“-Ideologie der CDU/FDP Regierung  in Nordrhein-Westfalen
sein wird. Deshalb wollen wir mit Euch die strategische Ausgangslage und zentrale kommunal-
politische Fragen diskutieren. Unsere Themen sind:
❏ NRW gewinnen wir nur über die Kommunen zurück
❏ Die besonderen Bedingungen bei der Kommunalwahl 2009
❏ Die Zukunft der Kommunalen Finanzen
❏ Strategien zur Sicherung der Daseinsvorsorge

Sylvia Löhrmann & Horst Becker

+++Kommunal-Konferenz im Landtag NRW+++
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Instrumente der Daseinsvorsorge

Stadtwerke Münster:
Partner beim Klimaschutz

Stadtwerke gehören zu den wichtigsten Instrumen-
ten der Kommunalpolitik. Im Jahr 2002 gab es mehr
als 12.000 kommunale Unternehmen in Deutschland
mit fast 1,4 Millionen. Beschäftigten (1). Zu den wich-
tigsten gehören die rund 1.300 Stadtwerke, die im
Verband kommunaler Unternehmen“ (VKU) zusam-
mengeschlossen sind (2).

Sie beschäftigen sich vor allem mit Leistungen
der örtlichen Energie- und Wasserversorgung
sowie des Personenverkehrs. Daneben treten Stadt-
werke auch als Betreiber von Kommunikations-
einrichtungen, öffentlichen Parkhäusern und
Schwimmbädern sowie Kläranlagen auf. Die wirt-
schaftliche Bedeutung der Stadtwerke ist immens:
Die im VKU zusammengeschlossenen Unterneh-
men setzten 2006 mehr als 70 Mrd. € um, beschäf-
tigten über 233.000 Menschen und investierten rund
7 Mrd. € (3). Alle kommunalen Betriebe zusammen
bestritten 2002 mehr als 48 Prozent der gemeindli-
chen Investitionen (4).

Zumeist handelt es sich um Eigenbetriebe und
GmbH’s sowie Zweckverbände. Aktiengesellschaf-
ten spielen nur eine untergeordnete Rolle. Stark im
Kommen sind Anstalten öffentlichen Rechts (AÖR)
als Mischform zwischen öffentlichem und priva-
tem Betrieb (5). Ihre wirtschaftliche Betätigung un-
terliegt seit jeher kommunalrechtlichen Beschrän-
kungen. Voraussetzung ist ein „öffentlicher Zweck“,
der die wirtschaftliche Betätigung rechtfertigt und
steuert und die Konkurrenz gegenüber privaten
Anbietern beschränkt (6). Um die Reichweite des
öffentlichen Zwecks gibt es vor allem in NRW ei-
nen erbitterten Streit (7).

Gewinne und Abgaben der Stadtwerke sind für
die Finanzierung kommunaler Leistungen unver-
zichtbar. Allein durch Konzessionsabgaben, also
die Entgelte für die exklusive Nutzung öffentlicher

Flächen für ihre Leitungen, spülten die Stadtwerke
2005 mehr als 1,8 Mrd. € in die öffentlichen Kassen
(8). Hinzu kommen betriebliche Gewinne und die
Einnahmen aus der Quersubventionierung, also der
steuerlichen Verrechnung von Gewinnen (Energie)
mit Verlusten (wie ÖPNV, Schwimmbäder) (9).

Produktion und Verteilung
von Energie durch Stadtwerke

2006 verteilten deutsche Stadtwerke mehr als 700
Mio. Mwh Energie und deckten damit mehr als 40
Ürozent des gesamten nationalen Verbrauchs von
Elektrizität und Wärme. Mehr als 28 Mio. Mwh
Strom produzierten Stadtwerke in eigenen Erzeu-
gungsanlagen (10). Dabei spielt die kombinierte
Kraft- und Wärmeerzeugung durch Blockheizkraft-
werk-Technik eine herausragende Rolle.

Ihr Kapital steckt vor allem in den Leitungsnet-
zen. Sie betreiben 529.000 km Stromleitungen, fast
300.000 km Wasserleitungen und über 210.000 km
Gasleitungen (11). Die Netze machen sie zu kommu-
nalen Monopolisten und zugleich zu bevorzugten
Kaufobjekten für Energiemultis, die ihre wirtschaft-
liche Macht mit der Kontrolle der Netze gern ver-
ewigen möchten. Die Abhängigkeit der Stadtwerke
von den Vorlieferanten und neuerdings von den
Konditionen an den Strombörsen ist eklatant. 90
Prozent ihrer Energie müssen sie zunächst dort kau-
fen, bevor sie sie an Endverbraucher weiterleiten
können. Sie bemühen sich deshalb, die Quote der
Eigenerzeugung von Strom durch den Bau von
Kraftwerken, Windanlagen und Blockheizkraftwer-
ken schnell zu steigern.

Fachpolitische Aufgaben

Stadtwerke sind als Eigenbetriebe Instrumente der
kommunalen Daseinsvorsorge und der verlängerte
Arm der Kommunalpolitik. Auch ihre monopolarti-
ge Stellung als Netzbetreiber verlangt nach Rück-
sichtnahmen auf das „allgemeine Wohl“ und auf
„öffentliche Zwecke“. Dabei geht es nicht nur um
Gewinne (soziale Tarife) und ihre Verteilung (Quer-
verbund). Die Einbindung der Unternehmenspoli-
tik in die kommunale Politik besteht auch darin,
fachpolitische Zielsetzungen zu verfolgen. Zum
Beispiel durch

thema

Anmerkungen:

(1) M. Reidenbach,
„Die Sachinvestitionen der
Kommunen und ihrer Unternehmen
– eine Bestandaufnahme“,
in: difu - Aktuelle Informationen,
Februar 2006

(2) vku online – Zahlen, Daten,
Fakten in: www.vku.de

(3) ebd.

(4) M. Reidenbach, ebd.

(5) U. Cronauge, „Kommunale
Unternehmen – 3. Auflage“,
Bln. 1997

(6) T. Mann, „Öffentliche
Unternehmen im Spannungsfeld
von öffentlichem Auftrag und
Wettbewerb“, in: JZ 2002

(7) A. Rupprath, „Kommunal-
wirtschaft – Tod auf Raten?“,
in: AKP 3/2007

(8) Vku online, ebd.

(9) Katz, „Kommunale Wirtschaft“,
Stuttgart 2004

(10) Vku online, ebd.

(11) ebd.
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1. die forcierte Kraftwärmekopplung und den
Aufbau von Nahwärmenetzen in neuen Bau-
gebieten

2. Investitionen in Windkrafttechnik oder die
Montage von Fotovoltaik-Anlagen auf Schul-
dächern

3. die Förderung der kommunalen Verkehrsent-
wicklung durch den Ausbau des ÖPNV

4. oder die Unterstützung der kommunalen Um-
weltpolitik durch Einsatz von Bussen mit Add-
blue-Abgastechnik und Dieselrußfiltern.

Nicht vergessen werden darf auch die Bedeutung
der Stadtwerke als Instrumente einer verbraucher-
orientierten Politik: Energie(-spar-)beratung, Mo-
bilitätsberatung für alle Reisezwecke und eine
optimale Kundenberatung in allen Geschäftsfeldern
sind Kennzeichen der Gemeinwohlorientierung. Au-
ßerdem bieten Stadtwerke gut bezahlte und ver-
gleichsweise sichere Arbeitsplätze.

Stadtwerke Münster

Globale oder nationale CO2-Reduktionsziele kön-
nen ohne kommunalen Klimaschutz nicht erreicht
werden, der Slogan „global denken, lokal bzw. re-
gional handeln“ hat nach wie vor seine Gültigkeit
(12). Dabei kommt der kommunalen Energiepolitik
eine ganz besondere Bedeutung zu – vor allem dann,
wenn die Kommunen sich in der glücklichen Lage

sehen, alleinige Eigentümer eines Stadtwerkes zu
sein.

In dieser Situation befindet sich die Stadt Mün-
ster. Zwar gab es im Jahre 2002 von der regierenden
schwarz-gelben Koalition den Versuch, 49 Prozent
der Anteile an der Stadtwerke Münster GmbH an
ein privates Energieversorgungsunternehmen zu
verkaufen; nach einem erfolgreichen Bürgerent-
scheid gegen die Privatisierungspläne musste die-
se Absicht allerdings aufgegeben werden. Heute
gehören die Stadtwerke Münster zu den erfolgrei-
chen und wirtschaftlich gesunden Stadtwerken, die
nicht nur regelmäßig ihre Konzessionsabgabe er-
wirtschaften, sondern auch die Verluste des ÖPNV-
Betriebes ausgleichen und mit ihrem Jahresergebnis
zusätzlich die Schatulle der Kämmerin füllen.

Klimaschutz ist spätestens seit Mitte der 90er
Jahre ein Thema, als die Stadtwerke Münster von
der damaligen rot-grünen Ratsmehrheit verpflich-
tet wurden, den Ressourcenschutz als Unterneh-
mensziel aufzunehmen. Dass es nicht bei Willens-
bekundungen blieb, zeigt die Praxis der Unterneh-
menspolitik: Das Heizkraftwerk Hafen lieferte mit
zwei kohle- und einem ölbefeuerten Block in Kraft-
Wärme-Kopplung zuletzt 550.000 MWh Wärme für
ein Fernwärmenetz von knapp 100 km, gleichzeitig
wurden 150.000 MWh Strom erzeugt und damit
knapp 15 Prozent des Strombedarfs der Stadt Mün-
ster abgedeckt.

thema

Anmerkungen:

(12) H. Delle/R. A. Herrmann,
„Kommunen sind … Klima-
schützer“, in: AKP 5/2007

Zu dem Leistungsspektrum der Stadtwerke gehört auch die kommunale Wasserversorgung.
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Ressourcenschutz auf allen Ebenen

Nach dem Inkrafttreten des KWK-Gesetzes und
dem Auslaufen des Kohleliefervertrags, wurde
Ende 2005 eine hocheffiziente Gas- und Dampftur-
binen-Anlage in Betrieb genommen. Kohle wurde
durch Erdgas als Brennstoff abgelöst. Bei gleicher
Fernwärmeleistung wie im alten Heizkraftwerk ist
die Stromerzeugung heute verdreifacht. Die Gas-
und Dampfurbinen-Anlage liefert nahezu die Hälf-
te des in Münster verbrauchten Stroms – und das
bei deutlich minimiertem Brennstoffeinsatz. Der
Brennstoffnutzungsgrad der Anlage erreicht übers
Jahr den Wert von 88 Prozent und trägt damit zu
einer massiven Reduzierung der CO2-Emissionen
bei: Die lokalen Einsparungen liegen bei 34.000
Tonnen, die globalen Einsparungen summieren sich
– unter Berücksichtigung der globalen Gutschrif-
ten auf der Basis des RWE-Mixes – auf sage und
schreibe 248.000 Tonnen. Die CO2-Emissionen in
Münster konnten damit schlagartig um mehr als 10
Prozent gesenkt werden. Ein Erfolg, der auch der
rotgrünen Energiepolitik auf Bundesebene zu ver-
danken ist: Die Investition von fast 100 Mio. € wur-
de zu rd. 50 Prozent durch Zuschüsse des Bundes
gefördert.

Die Fernwärmeversorgung stellt ein wichtiges
Element des kommunalen Klimaschutzes dar. Mehr
als 12.000 Haushalte sind über ca. 94 km Fernwär-
meleitung angeschlossen. Sie haben im Jahr 2006
558.000 MWh Fernwärme abgenommen und damit
zum hohen Auslastungsgrad der GuD-Anlage bei-
getragen. Von daher ist es nur konsequent, dass
die Stadtwerke jetzt auch die Wärmeversorgung der
Gebäude der Stadt Münster übernehmen. Damit
ergibt sich  die Chance, den Energieeinsatz zu opti-
mieren und das Fernwärmesystem in Münster noch
effizienter zu nutzen.

Neben der Fernwärme gibt es auch ein wach-
sendes Netz von Nahwärmeinseln, die von den
Stadtwerken vornehmlich in den äußeren Stadttei-
len betrieben werden. Ein Dutzend Blockheizkraft-
werke haben die Stadtwerke mittlerweile in unter-
schiedlicher Größe installiert und erzeugen damit
dezentral Fernwärme und Strom. Zusammen mit
weiteren BHKWen privater Betreiber wird auf die-
sem Wege eine Leistung von 28 MW vorgehalten
– ebenfalls Energieerzeugung mit einem Wirkungs-
grad von deutlich über 80 Prozent.

Schließlich werden auch die regenerativen En-
ergieträger von den Stadtwerken Münster unter-
schiedlich intensiv genutzt. Eine Wasserkraftanla-
ge an der Werse erzeugt seit 1988 jährlich rund
240.000 kWh Strom. Eine Fotovoltaikanlage auf dem
Verwaltungsgebäude der Stadtwerke und zehn Fo-
tovoltaik-Anlagen auf Schuldächern liefern Solar-
strom. Eine Windenergieanlage mit einer Leistung

von 600 kW im Ortsteil Häger liefert bis zu 900.000
kWh Ökostrom im Jahr. Und schließlich werden die
Bioabfälle, die von den Münsteraner Abfallwirt-
schaftsbetrieben auf der Zentraldeponie angelie-
fert werden, in einer Vergärungsanlage abgebaut
und das dabei entstehende Biogas in einem BHKW
energetisch genutzt.

Rückschritte vergiften das Klima

Wo viel Licht ist, ist allerdings auch meistens Schat-
ten: Zu den klimapolitischen Ambitionen der Stadt-
werke Münster passt nicht, dass das Unternehmen
jetzt entschieden hat, sich  – vor allem aus betriebs-
wirtschaftlichen Gründen – an einem 1.600 MW-
Kohlekraftwerk der RWE in Kamen zu beteiligen.
Ohne Not wird damit wieder auf einen Energieträ-
ger – die Steinkohle – gesetzt, der zwar Versor-
gungssicherheit verspricht, auf Grund seiner hohen
spezifischen CO2-Emissionen aber im Widerspruch
zu der bisherigen klimapolitisch bewussten Ener-
giepolitik steht (13). Hinzu kommt, dass das Kraft-
werk in Kamen nur als Kondensationskraftwerk
ohne Auskopplung von Wärme betrieben wird. Die
von  CDU, FDP und SPD gemeinsam beschlossene
Beteiligung stellt klimapolitisch einen eklatanten
Rückschritt gegenüber den bisherigen Konzepten
dar und passt schon gar nicht ins Bild der Klima-
hauptstadt Münster.

Ein Stadtwerk im Besitz der Kommune bietet vie-
le Möglichkeiten, die Weichen in Richtung Nach-
haltigkeit zu stellen. Aber kommunaler Klimaschutz
funktioniert nicht von allein: Die politischen Ak-
teure müssen den Mut haben, die richtigen ener-
giepolitischen und damit auch klimapolitischen
Entscheidungen zu treffen. Das Beispiel Münster
zeigt: es kann gehen. Aber dazu müssen die Stadt-
werke als politische Instrumente für grüne Ziele
erhalten bleiben.

Wilhelm Breitenbach
Umweltpolitischer Sprecher der Ratsfraktion Münster
und Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Münster

Gerhard Joksch
Stadtbaurat a.D. in Münster,

freiberuflich als Stadtplaner und Kommunalberater tätig,
Kompagnon des Architektur- und Ingenieurbüros Archplan.

www.gerhard-joksch.de

thema

Anmerkungen:

(13) Vgl. T. Becker, „Neue Kohle-
Kraftwerke verhindern: Kohle bleibt
ein Klima-Killer“, in. AKP 5/2007
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Kraftwerk-Genehmigungen in NRW

Rauchende Schlote und ratlose Räte?

Die Bergehalde Hoheward in Hertens Süden ist ein
schöner Aussichtspunkt: Lässt man den Blick rund-
um streifen, kann man bei guter Sicht neben einer
Reihe von Müllverbrennungsanlagen und Gaso-
metern die Schornsteine und Kühltürme zahlreicher
Steinkohlekraftwerke sehen: am Horizont dampfen
Vörde, Walsum, Bergkamen, Hamm und Lünen um
die Wette, in der nahen Umgebung erfreuen wir
uns an den riesigen Wolkenbergen und Abgas-
schwaden von Europameister Scholven, Marl, Her-
ne, Shamrock, Knepper und Datteln – Energieland
NRW – voilà!

Als in 2006 der Kraftwerksboom plötzlich über
Deutschland hereinbrach, rieben wir uns die
Augen: Neben diesen 12 Kraftwerken sollten nun
mindestens noch 5 weitere Steinkohleblöcke in
unserer Region aus dem Boden sprießen: Steag/
Evonik Herne 5, Eon Datteln 4, Trianel Lünen neu,
Steag/Evonik Lünen Block 9+10 und RWE Hamm
Block D+E. Das ausgerechnet in Zeiten, in denen
die Tage der letzten Ruhrgebietszechen gezählt sind
und bald kein Bröckel Kohle mehr in dieser Region
gefördert wird – damit hatte bei uns keiner gerech-
net.

Ratlose Räte?

Nun ist es glücklicherweise bis jetzt immer noch so,
dass Kraftwerke nicht vom Himmel auf eine grüne
Wiese fallen, sondern jeder Kraftwerksplanung geht
ein mehr oder weniger langer Genehmigungsweg
voraus. Da wir als BUND im Rahmen der Verbände-
beteiligung gem. § 60 Bundesnaturschutzgesetz in
die Genehmigungsverfahren eingebunden werden,
haben wir in der Regel einen tieferen Einblick in das
Verfahrensprozedere, als die Kommunalpolitik. Und
wir haben uns gewundert: muss doch gemäß Bau-
gesetz im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens das Einvernehmen der
Gemeinde hergestellt werden, die Räte müssen also
– anders als bei Müllverbrennungsanlagen – den
Kraftwerksplanungen zustimmen.

Hier hatten wir eine intensive Auseinanderset-
zung mit der Kohle- und Klimaschutzproblematik
erwartet, gepaart mit öffentlichem Protest und ent-
sprechender Berichterstattung. Dem war nicht so.
In Lünen und Herne wurden die Kraftwerksplanun-
gen in trauter Zweisamkeit von Rotgrün ohne gro-
ßes Aufhebens durchgewunken. Keine von den
Umwelteinwirkungen betroffene Nachbarstadt im

Umkreis der Standorte hat ihre gesetzlich verbrief-
ten Bürgerbeteiligungsrechte geltend gemacht, die
von den Genehmigungsbehörden ignoriert wurden.
In Recklinghausen wurde der Rat ausgeschaltet und
die Verfahrensbeteiligung als laufendes Geschäft
der Verwaltung definiert. Eine Umweltausschusssit-
zung wurde am letzten Tag der Einwendungsfrist
abgesagt mit der Begründung, es lägen keine Ta-
gesordnungspunkte vor! Dabei stand ursprünglich
Steag-Herne auf der Tagesordnung – es gab kei-
nen öffentlich wahrnehmbaren Protest!

Uns unerklärlich ist, dass viele unserer Ratsver-
treterInnen sich die Bevormundung durch die Ver-
waltung,  Fraktionsvorsitzende und Koalitionspart-
ner gefallen lassen,  dass öffentliche Erörterungs-
termine oft nicht wahrgenommen werden und die
betroffende BürgerInnen nicht informiert werden,
obwohl die Ratsvorlagen in diesen Punkten öffent-
lich sind und Zugang zu den Genehmigungsanträ-
gen besteht.

Ruß und Nebel

Dann müssen wir erleben, dass sich vornehmlich
die Oppositionspartei, gerne als besorgtester Um-
weltschützer mit Forderungen nach Nachbesserun-
gen profiliert – nachdem der Genehmigungsbe-
scheid in trockenen Tüchern ist, also  wohl wis-
send, dass der genehmigungsrechtliche Zug längst
abgefahren ist. Die Masche von EON, zur Wider-
standsbefriedung einen Runden Tisch mit auser-
wähltem Teilnehmerkreis einzurichten, der von ei-
nem Mediationsbüro moderiert wird, gehört eben-
falls in die Trickkiste um die Renaissance des Rußes
zu vernebeln.

Hier ist Arbeit für Räte im Überfluss! Der uner-
schrockene und erbitterte Widerstand der Dattel-
ner und Waltroper Grünen beim Bau des Mega-
Kraftwerkes der Firma EON kann dabei Vorbild sein!

Claudia Baitinger
Sprecherin der BUND Kreisgruppe Recklinghausen

Weitere Informationen unter
Telefon 02369 24296
Claudia.Baitinger@bund.net

thema
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Oberverwaltungsgericht NRW

Scientology darf vom Verfassungsschutz
observiert werden
Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf Scien-
tology in Deutschland weiterhin beobachten und
dabei auch nachrichtendienstliche Mittel einsetzen.
Dies hat der 5. Senat des Oberverwaltungsgerichts
NRW entschieden und damit die Berufung gegen
eine erstinstanzliche Entscheidung des Verwal-
tungsgerichts Köln aus dem Jahre 2004 zurückge-
wiesen.

Die Kläger – „Scientology Kirche Deutschland“
und „Scientology Kirche Berlin“ – werden seit 1997
vom Bundesamt für Verfassungsschutz observiert.
Im März 2003 forderten die Kläger das Bundesamt
auf, die Beobachtung einzustellen. Sie machten
geltend, Scientology sei eine Religionsgemein-
schaft und verfolge keine verfassungsfeindlichen
Bestrebungen. Das Bundesamt kam der Forderung
der Kläger nicht nach. Die anschließende Klage
wies das Verwaltungsgericht Köln mit Urteil vom
11. November 2004 ab. Die dagegen gerichtete Be-
rufung hatte vor dem Oberverwaltungsgericht kei-
nen Erfolg.

Die Urteilsbegründung

In der mündlichen Urteilsbegründung führte der
Vorsitzende des 5. Senats aus: Es lägen tatsächli-
che Anhaltspunkte dafür vor, dass die Kläger bzw.
ihre Mitglieder nach wie vor Bestrebungen verfolg-
ten, die gegen die freiheitliche demokratische Grund-
ordnung gerichtet seien. Aus den – zum Teil nicht
allgemein zugänglichen – scientologischen Schrif-
ten sowie den Aktivitäten der Kläger bzw. ihrer
Mitglieder ergäben sich zahlreiche Hinweise, dass
Scientology eine Gesellschaftsordnung anstrebe,
in der zentrale Verfassungswerte wie die Menschen-
würde und das Recht auf Gleichbehandlung außer
Kraft gesetzt oder eingeschränkt werden sollten.
Insbesondere bestehe der Verdacht, dass in einer
scientologischen Gesellschaft nur Scientologen die
staatsbürgerlichen Rechte zustehen sollten.

Es gebe aktuelle Erkenntnisse über Aktivitäten
von Scientology, das scientologische Programm in
Deutschland umzusetzen und zu diesem Zweck
personell zu expandieren sowie scientologische
Prinzipien in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft mehr
und mehr zu verbreiten. Ein besonderes Augen-
merk lege Scientology dabei auf Berlin als Haupt-
stadt.

Der danach weiterhin begründete Verdacht ver-
fassungsfeindlicher Bestrebungen rechtfertige es,
die Kläger auch künftig mit nachrichtendienstlichen
Mitteln zu beobachten. Dabei habe der Senat aus-
drücklich offen gelassen, ob Scientology, wovon
die Kläger ausgingen, eine Religionsgemeinschaft
sei. Für die Entscheidung komme es hierauf nicht
an.

Der Senat hat die Revision nicht zugelassen.
Dagegen ist die Nichtzulassungsbeschwerde zum
Bundesverwaltungsgericht möglich.

Aktenzeichen: 5 A 130/05
Mitteilung OVW NRW
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Kunden lehnen Privatisierung
der Trinkwasserversorgung ab!

Krefeld, 25.01.2008. Mehr als drei Viertel der
Kunden lehnen eine Übernahme der Trinkwas-
serversorgung durch private Unternehmen ab.
Lediglich 13 Prozent stehen der Versorgung
mit Trinkwasser durch Private positiv gegen-
über. Dies geht aus einer aktuellen, vom dimap-
Institut im Auftrag des Verbandes kommunaler
Unternehmen (VKU) durchgeführten repräsen-
tativen Kundenbefragung hervor. „Die Bürger
wollen, dass die Trinkwasserversorgung in
kommunaler Hand bleibt“, brachte VKU-Haupt-
geschäftsführer Hans-Joachim Reck das Be-
fragungsergebnis im Rahmen der Sitzung des
VKU-Fachausschusses Wasser/Abwasser in
Krefeld auf den Punkt. Die Zustimmung zu ei-
ner möglichen Privatisierung sei gegenüber der
Kundenbefragung aus dem Jahr 2005 sogar
nochmals deutlich gesunken. Damals konnten
sich noch 24 Prozent mit einer Übertragung
der Wasserversorgung auf private Unterneh-
men anfreunden.

+++VKU-Haushaltskundenbefragung+++
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Fiskalische Wirkungsanalyse von Wohn- und Gewerbegebieten

Neue Wohn- und Gewerbegebiete –
Verlust für die Gemeindekasse ?
Bonn/Berlin, 5. Februar 2008: Nach Berechnungen
für Städte und Gemeinden  sind neue Wohngebiete
mit Ihren Folgekosten in aller Regel ein Verlustge-
schäft für den kommunalen Haushalt. Eine negati-
ve Bilanz ergibt sich auch für die Ausweisung neu-
er Gewerbegebiete. Dies sind die Ergebnisse einer
vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) geförderten
Studie zu den Kosten- und Einnahmeeffekten der
Umwandlung von Freiflächen in Wohn- und Ge-
werbegebiete, die das Deutsche Institut für Urba-
nistik (Difu) durchgeführt hat.

Flächenfraß ist teuer

Zurzeit werden in Deutschland rund 113 Hektar Frei-
fläche pro Tag in Siedlungs- und Verkehrsflächen
umgewandelt. Begründet wird dies oft mit dem Ar-
gument, dass neue Baugebiete für Gemeinden zu-
sätzliche Einnahmen aus Steuern und kommunalem
Finanzausgleich bringen. Die Studie des Difu kommt
zu anderen Ergebnissen. „Rechnet man die Kosten
für die innere und äußere Erschließung und die Fol-
geinfrastruktur sowie mögliche zusätzliche Erträge
aus Steuern und kommunalem Finanzausgleich ein,
bleibt der Saldo bei einer Neuausweisung von Bau-
gebieten meist negativ. Kommunen sollten sich
deshalb auf die Innenentwicklung und die effizien-
te Nutzung der vorhandenen Infrastruktur konzen-
trieren. Das kann Kosten sparen“.

Für das BfN sind die deutlichen Ergebnisse der
Studie ein Beleg dafür, dass eine Reduzierung der
Flächeninanspruchnahme auch ökonomisch vor-
teilhaft ist. „Bisher haben wir in erster Linie auf den
Rückgang von Erholungsflächen, die zunehmende
Verinselung von Lebensräumen und den Verlust
fruchtbarer Böden hingewiesen. Ökonomische Ar-
gumente sind jedoch oft eingängiger. Deshalb ha-
ben wir in dieser Studie die finanziellen Wirkungen
abschätzen lassen“. Kommunen sollten vor der
Ausweisung neuer Baugebiete nicht nur die öko-
logischen, sondern auch die ökonomischen Fol-
gen analysieren. Dies verhindere Fehlinvestitionen
und vermeide gleichzeitig neue Belastungen des
Naturhaushalts. Es gäbe in den Gemeinden noch
große Innenentwicklungspotenziale, mit denen so-
wohl mehr Wohnraum als auch mehr Natur und
Lebensqualität in den Städten geschaffen werden
kann. Eine fiskalische Wirkungsanalyse sollte für
alle größeren Bauprojekte vorgesehen werden“.

Die Studie des Deutschen Instituts für Urbani-
stik baut auf Erfahrungen und Methoden aus den
USA auf. Dort gehören Untersuchungen über die
fiskalischen Wirkungen von Baulandausweisungen
zum Planungsalltag. Für Deutschland stellt dieser
Ansatz dagegen Neuland dar.

Anreize zum Freiflächenerhalt schaffen

Seit 2002 ist es erklärtes Ziel der Bundesregierung
die Flächeninanspruchnahme bis 2020 auf maximal
30 ha pro Tag zu vermindern. Diese in der nationa-
len Nachhaltigkeitsstrategie festgelegte Zielset-
zung ist von einer Realisierung noch weit entfernt.
Die Ausweisung von Bauland fällt in den Bereich
der kommunalen Planungshoheit. Hierauf hat die
Bundesregierung wenig direkten Einfluss. Mit den
vorhandenen naturschutzfachlichen Planungsin-
strumenten können im Wesentlichen die Standort-
planung beeinflusst sowie einzelne negative Aus-
wirkungen vermieden oder ausgeglichen werden.
Ihr faktischer Beitrag zur mengenmäßigen Eingren-
zung der Flächeninanspruchnahme ist gering. Von
Praktikern wird dagegen auf die besondere Bedeu-
tung von ökonomischen Rahmenbedingungen für
die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme ver-
wiesen. Weiterhin wäre zu prüfen, ob die im System
des kommunalen Finanzausgleichs vordergründig
bestehenden Anreize zur Baulandausweisung nicht
eliminiert und stattdessen Anreize zum Erhalt von
Freiflächen geschaffen werden sollten. Dies ergab
eine Untersuchung des Instituts für ökologische
Raumentwicklung, die im Vorlauf der aktuellen Stu-
die vergeben wurde.

Die Untersuchung des Deutschen Instituts für Urbanistik wurde
unter dem Titel: „Neue Baugebiete: Gewinn oder Verlust für die
Gemeindekasse? Fiskalische Wirkungsanalyse von Wohn- und
Gewerbegebieten“ (Michael Reidenbach u.a. 2007, 227 S.) als Bd.
3 in der „Edition Difu – Stadt Forschung Praxis“ des Deutschen
Instituts für Urbanistik veröffentlicht.

Weitere Informationen:
Dipl.-Volkswirt Michael Reidenbach
E-Mail: reidenbach@difu.de
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Das gesamte NKF-Equipment

Kommunale Finanzwirtschaft
Nordrhein-Westfalen
Die Dokumentation führt die Tradition der 33 Vor-
gängerwerke fort und präsentiert aktuell das ge-
samte NKF-Equipment einschließlich der kürzlich
novellierten Verwaltungsvorschriften und der mo-
difizierten Muster für das doppische Rechnungs-
wesen. Die Dokumentation hat im Vergleich zur
Vorauflage um rund 90 Seiten zugelegt. Die Expan-
sion resultiert vorwiegend aus Neu- und Ände-
rungsregelungen in den drei Handlungsfeldern Fort-
entwicklung der NKF-Materie, Reform der Kommu-
nalverfassung NRW, Anwendungsvorgaben des
Innenministeriums NRW. Die fünf Runderlasse für
Kommunen in der Haushaltssicherung gehören si-
cher zu den interessanteren Informationen, die Heinz
Dresbach, Dozent an der FHöV NRW, zusammen-
getragen hat. Darüber hinaus ist seit Jahresfrist
wieder eine Fülle weiterer kommunalrechtlicher
Änderungen zu verzeichnen. Sie betreffen die Re-
gelwerke Grundgesetz, Stabilitäts- und Wachs-

tumsgesetz, Haushaltsgrundsätzegesetz, Gemein-
definanzierungsgesetz 2007, Gewerbesteuergesetz,
Abgabenordnung, Erhöhungszahlverordnung
2007, Umsatzsteueranteilverordnung, Einkommen-
steuergesetz, Baugesetzbuch, Muster für das dop-
pische Rechnungswesen, Krediterlass für Gemein-
den (GV) und Gebührensatzung GPA NRW. Zusätz-
lich eingefügt wurde im Interesse der verwaltungs-
wissenschaftlichen Ausbildung der von Dozenten
der FHöV NRW speziell konzipierte „Kontenplan“.
Die Teile sind durch verschieden farbiges Papier
deutlich voneinander abgegrenzt.

Dresbach gehört zu den Standardwerken im kom-
munalen Finanzwirtschaftssektor NRW. Es bietet
eine handliche und damit praktische Zusammen-
fassung aller für die kommunale Finanzwirtschaft
wichtigen Gesetze und bunter als eine Loseblatt-
sammlung ist es auch.

(IS)

Heinz Dresbach
Kommunale Finanzwirt-
schaft
Nordrhein-Westfalen
34. Auflage, Verlag
Dresbach, 2007
42 €, 430 Seiten
ISBN: 978-3-9800-6742-3

In der politischen Kultur Kölns

Der Klüngel
Welche Rolle spielt der Klüngel in der politischen
Kultur Kölns? An diese Frage geht der Autor Frank
Überall offen und neugierig heran, das macht die
Qualität dieses Buches aus.

Mit wissenschaftlicher Methodenvielfalt und
Differenziertheit nähert er sich dem Phänomen des
Kölner Klüngelns. Theoretisch, historisch, durch
umfangreiche Interviews mit den kommunalen Ent-
scheidungsträgerInnen, durch Fragebogen und
Fallstudien aus der Kölner Kommunalpolitik der
letzten Jahre. Damit mach er das Spektrum der Chro-
nik Skandalös der letzten rund zehn Jahre von Müll
bis Messe auf. Dabei trifft er unterschiedlichste
Ausprägungen des Klüngeln – von der situativen
Kooperation über Netzwerke bis zur negativsten
Form, der Korruption. Seine Untersuchung kommt,
wen wundert’s, zu dem Ergebnis, dass der Klüngel
sich in Köln quer durch die politische Kultur zieht.
Dabei arbeitet er die Bandbreite der positiven und

negativen Ausdrucksweisen heraus, die der Klün-
gel übernehmen kann – als Ausdruck von mensch-
lich-emotionaler Wärme wie auch von unmensch-
lich krimineller Kälte. Das Fazit ist dann auch, dass
Demokratie ohne positiven Klüngel kaum machbar
ist, denn dabei geht es eben auch um Beteiligung
der Bürger, weniger Bürokratie, breiteren Konsens
und das Überwinden übermäßigen Konkurrenzden-
kens auf der Grundlage von Vertrauen. Das Gegen-
teil ist bei negativen Klüngeln der Fall. Schön ist
auch die Definition eines Interviewten „Korruption
ist Klüngeln ohne Charakter“.

Überall macht den Kölner Klüngel mit großer
Differenziertheit transparent. Dabei ist seine liebens-
würdige Erkenntnis der Kölner, echt Kölsch. Der
Klüngel aber ist überall.

Das Buch ist angenehm, weil es nicht moralisie-
rend daherkommt, sondern sachlich und unterhalt-
sam ist. Es macht Spaß. (IS)

Frank Überall
Der Klüngel in der
politischen Kultur Kölns
Bouvier Verlag
Bonn 2008, 272 Seiten
19,90 €
ISBN 978-3-416-03125-7
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Pfade ins Wasser

Ökologische Wasserbits

Einen Überblick über die Wasserqualität der Fließ-
gewässer Nordrhein-Westfalens bieten die Seiten
des LANUV, des fusionierten und umfirmierten ehe-
maligen Landesumweltamtes. Die rot-grüne Ära
NRWs hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die
Umweltdaten heute in dieser Qualität bereitgestellt
werden können. Ob der schwarz-gelbe Abbaupro-
zess der Umweltverwaltung in Nordrhein-Westfa-
len das in Zukunft noch in dieser Qualität leisten
kann, wird man sehen. Das LANUV bietet derzeit
noch tagesaktuelle Daten zur Wassergüte der gro-
ßen Fließgewässer vom Rhein bis zu Weser. Aller-
dings ist das Problemgewässer Emscher merkwür-
digerweise nicht dabei. Inzwischen werden – als
Folge des Umweltskandals im Hochsauerland –
auch PFT-Proben gezogen. Für wesentliche chemi-
sche Parameter wurden inzwischen Qualitätsziele
formuliert, die in der Regel auch eingehalten wer-
den.

Die Wassergüte der Emscher sieht man sich am
besten im regionalen Umweltinformationssystem
UVO (Umweltdaten vor Ort) an. Darin erkennt man,
dass die Emscher noch überwiegend den schlech-
testen Gütegrad IV in roter Farbe aufweist, also
übermäßig verschmutzt ist. Durch Zuschalten ein-
zelner Themenfelder kann man in UVO die unter-
schiedlichsten das Grund- und Oberflächenwasser
betreffende Daten zuladen, so dass sich komplexe
und bei entsprechender Datentiefe auch lokale Phä-
nomene darstellen lassen. Jedoch sind auch vorlie-
gende Sachdaten in UVO nur teilweise integriert.
Will man die genauen Daten der Badegewässer er-
fragen, wird man in ein eigenes Informationssystem
verwiesen, das wiederum auf einer eigenen thema-
tischen Karte basiert.

Das zukunftsträchtigste Thema rund ums Was-
ser ist die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) der EU.
Durch sie wird die Gewässerschutzpolitik und Was-
serwirtschaft in Europa für die nächsten 20 Jahre
neu ausgerichtet. Wichtigstes Ziel der Richtlinie
ist es, die Qualität der Oberflächengewässer und
des Grundwassers deutlich zu verbessern. Die Mit-
gliedsländer der EU sollen alle Anstrengungen un-
ternehmen, bis zum Jahr 2015 mindestens einen
„guten Zustand“ in allen oberirdischen Gewässern
und im Grundwasser zu erreichen. Derzeit werden
in den einzelnen wasserwirtschaftliche Regionen
durch die Bezirksregierungen „Runde Tische“ zur
WRRL eingerichtet. Die Zuschnitte der Flussein-

zugsgebiete kann man den informativen Sonder-
seiten entnehmen. Dort sind auch die gesamte Sy-
stematik sowie erste Ergebnisse vom Monitoring
bis zur Bewirtschaftungsplanung hinterlegt. Unter
einer anderen WWW-Adresse wiederum werden
ältere Berichte der Flusssysteme abgelegt. Insge-
samt ein doch sehr disparates und für Außenste-
hende schwer zu durchdringendes Gesamtinforma-
tionssystem.

Die Zukunft in NRW wird trockener und gleich-
zeitig nasser. Trockener im Sommer und nasser in
den Wintermonaten. Diese Klimaveränderung bis
zum Jahre 2050 wird die Landwirtschaft mutmaß-
lich vor Probleme stellen. Wie die Phänomene ein-
zuschätzen sind, wurde in einer Veranstaltung im
letzten Herbst von Landwirtschaftsexperten und
Klimatologen dargelegt. Die zu erwartenden Stark-
regenereignisse werden mit Sicherheit zu mehr lo-
kalen Überschwemmungsereignissen führen.
Aktuelle Pegeldaten von über 100 Stationen lassen
sich übrigens stundenaktuell aus einem LANUV-
System abrufen.

Hans-Jürgen Serwe

WWW-Adressen:

■ Wasserdaten des LANUV:
luadb.lds.nrw.de/LUA/
gues/welcome.htm
www.uvo.nrw.de/s1/uvo/
uvo_main.html

■ Qualität der Badegewäs-
ser:
www.lanuv.nrw.de/wasser/
badegew.htm

■ Infos zur Wasserrahmen-
richtlinie:
www.lanuv.nrw.de/wasser/
wasserrari.html
www.flussgebiete.nrw.de
www.niederrhein.nrw.de

■ Klimaprognose für die
Landwirtschaft:
www.umwelt.nrw.de/
landwirtschaft/
tagung_klimawandel/
index.php

■ Wasserpegel und
Überschwemmungsflächen:
www.brw-haan.de/
systeme.php
62.157.96.237/wwibrw/
index.html
luadb.lds.nrw.de/LUA/
wiski/phpwel.htm



Gran Canaria. Urlauber am Strand. Euro-
päische Fischkutter mit Fang aus Westaf-
rika entladen ihre Ware. Etliche Menschen 
versuchen auf Nussschalen über die spani-
sche Insel nach Europa zu kommen. Viele 
überleben die „Reise“ allerdings nicht. 
Während der Fisch willkommen ist, lässt 
die EU-Grenzschutzorganisation FRONTEX 
nichts unversucht, die Menschen zurück 
zu schicken.  Nicht allen Beobachtern 
ist der Zusammenhang bewusst. Doch 
es mehren sich die Anzeichen, dass 
Überfischung und der Niedergang lokaler 
Fischereiindustrien eine der Ursachen 
für Migration aus Westafrika in Richtung 
Europa darstellt. Eine aktuelle Studie der 
Internationalen Migrationsbehörde, IOM, 
zeigt die Wechselwirkungen exemplarisch 
für eine Region im Senegal auf.  Und die 
EU trägt ihren Teil zur Problematik bei.  Sie 
ist der Hauptabnehmer für Fisch der Ge-
meinschaft Westafrikanischer Staaten. Die 
Fischereipolitik der EU in Westafrika ist nur 
ein Beispiel, wie die Union ihre eigenen 
außenpolitischen Ziele, wie die Förderung 
von wirtschaftlicher und sozialer Entwick-
lung und die Bekämpfung von Armut und 
Migratonsgründen in Entwicklungsländern, 
selbst unterminiert. 

Ähnlich ist es mit dem Holz. Während 
die afrikanische Natur im wahrsten Sinne 
des Wortes verwüstet wird, erfreuen sich 
europäische Konsumenten am günstigen 
und exotischen Holz aus Westafrika. Der 
billige Preis macht die Umweltzerstörung 
vergessen. Andere Beispiele umfassen 
Exportsubventionen – für gefrorene 
Hähnchenteile, Tomatenmark oder Milch-
pulver aus europäischer Produktion, die 
auf afrikanischen Märkten billig abgeladen, 
die dortige Produktion zusammenbrechen 
lassen. Manche Freihandelabkommen, die 
die EU mit vielen Entwicklungsländern 
anstrebt oder ihre Verhandlungsstrategie 
in der Welthandelsorganisation WTO sind 
weitere Beispiele. 

Die Erkenntnis, dass andere Politiken 
die Ziele ihrer Entwicklungszusammenar-
beit untergraben können, hat die EU 
dazu veranlasst, 2006 Beschlüsse zur 
Schaffung von mehr „Politikkohärenz für 
Entwicklung“ zu fassen. Demnach sollen 
insbesondere zwölf Politikfelder, darunter 
die Handels- und Fischereipolitik, auf ihre 
Übereinstimmung mit dem Ziel der Förde-
rung von Armutsbekämpfung im Rahmen 
einer nachhaltigen Entwicklung überprüft 
werden. 

Ein aktueller parlamentarischer Be-
richt von Frithjof Schmidt nimmt sich des 
Themas an und überprüft beispielhaft die 
Ausbeutung von zwei natürlichen Ressour-
cen – Fisch und Holz –  in Westafrika durch 
die EU. Das Ergebnis ist niederschmet-
ternd. In beiden Fällen trägt die EU zur 
Ausbeutung der natürlichen Lebensgrund-
lagen der einheimischen Bevölkerung bei, 
indem sie Fragen der Überwachung der 
vorhandenen Bestände, legale und nach-
haltige Bewirtschaftung nicht ausreichend 
berücksichtigt. In beiden Bereichen gibt 

es erste, positive Ansätze von Seiten der 
EU; Förderprogramme zur Bestandskon-
trolle und Gesetzesinitiativen zur lang-
fristigen Verhinderung der Einfuhr von 
illegaler Ware, doch die Fortschritte sind 
bisher schleppend und nur partiell. Frithjof 
Schmidts Bericht stellt fest, noch viel zu 
tun bleibt, um tatsächliche Kohärenz für 
Entwicklung zu schaffen.

www.frithjof-schmidt.de

Neuer Bericht von Frithjof Schmidt

Wettlauf um den Fisch – Flucht nach Europa

Europabüro Dr. Frithjof Schmidt 
(MdEP)

Börje Wichert 
Jahnstraße 52 · 40215 Düsseldorf
Tel. 0211 38666–31 
Fax 0211 38666–66
wichert@gruene-europa.de

Der Bericht und weitere Informationen 
zum Thema finden sich unter: 
www.frithjof-schmidt.de
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